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Auf der Grundlage der gegenwärtigen Fachdiskussionen, diesbezüglicher Publikationen, 
spezieller Erfahrungsberichte und der Beiträge von Beiratsmitgliedern, auch aus deut-
schen Nachbarstaaten, befasste sich der Beirat für Kommunalentwicklung eingehend 
mit den Erfordernissen und Möglichkeiten einer Weiterentwicklung der Bürgerbeteili-
gung und Bürgerentscheide in Rheinland-Pfalz. Er hat dazu die folgende Stellungnahme 
beschlossen.

Der Stellungnahme liegen zugrunde:

 > Beratungsergebnisse von zwei Plenarsitzungen des Beirats

 > Beiträge aus dem Kreis der Beiratsmitglieder: 

• Informationen über die Regelungen und die Praxis in den europäischen Nachbar-
staaten.

• Spezielle Beiträge von Prof. Dr.-Ing. Klaus Borchard (Bonn), Bürgermeister Rainer 
Buttstedt (Hamm/Sieg), Dipl.-Ing. Peter Dietze (Trier), Prof. Dr. Marek Dutkow-
ski (Stettin), Direktor Thomas Egger (Bern), Prof. Dr.-Ing. Maros Finka (Bratisla-
va), Directeur Dr. Patrice Harster (Lauterbourg), Präsident Hans-Peter Hulliger 
(Zürich), Prof. Dr. Johann Jessen (Stuttgart), Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Kistenmacher 
(Kaiserslautern), Prof. Dr. Drs. h.c. Jörg Maier (Bayreuth), Oberbürgermeister Dr. 
Bernhard Matheis (Pirmasens), Prof. Dr.-Ing. Gerhard Steinebach (Kaiserslautern), 
Prof. Dr.-Ing. Dirk Vallée (Aachen), Director Jan C. Vogelij (Soest) und Prof. Dr.-Ing. 
Winrich Voß (Hannover). 

 > Beiträge von Prof. Ph.D Andreas P. Cornett (University of Southern Denmark), o.Prof. 
Dr. jur. Dr. h.c. Martin Lendi (ETH Zürich), Florian Boettcher M.A. (TU Kaiserslautern), 
Dipl.-Ing. Sabine Herz (FIRU Kaiserslautern), Dipl.-Geogr. Katharina Ertl und Dipl.-Ing. 
Arne Schwöbel (Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz).

Gesamtbearbeitung Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Kistenmacher (TU Kaiserslautern), Vorsitzen-
der des Beirats für Kommunalentwicklung

Direkte Quellenhinweise erfolgen im Text nur bei Wiedergabe empirischer Untersu-
chungsergebnisse und bei speziellen Angaben. Die bei der Vorbereitung der Stellung-
nahme analysierten Publikationen sind in der Literaturliste aufgeführt.
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1  Zur Notwendigkeit einer Ausweitung der Bürgerbetei ligung und  
 Bürgerentscheide auf der kommunalen Ebene und zu den damit  
 verbundenen Erfordernissen1

Das Thema „Bürgerschaftliches Engagement“ in seinen 
verschiedenen Formen hat in der öffentlichen, politi-
schen und wissenschaftlichen Diskussion in jüngster 
Zeit – auch in Rheinland-Pfalz – eine enorme Aufwer-
tung erfahren. Im Jahr 2010 gab es dazu in Rheinland-
Pfalz neue gesetzliche Aktivitäten, im Rahmen derer 
die Gemeindeordnung zur Erleichterung von Bürger-
begehren und Bürgerentscheiden geändert wurde. 
Des Weiteren wurde vom Landtag Rheinland-Pfalz 
eine Enquete-Kommission „Aktive Bürgerbeteiligung 
für eine starke Demokratie“ gebildet. Der sog. „Ham-
bacher Disput 2010“ war ebenfalls dieser Thematik ge-
widmet. Ministerpräsident Kurt Beck spricht als Mithe-
rausgeber in der dazu 2011 veröffentlichten Publikation 
„Mehr Bürgerbeteiligung wagen - Wege zur Vitalisie-
rung der Demokratie“ u.a. davon, dass sich die „Bür-
gergesellschaft“ als eine Gesellschaft, die durch mehr 
demokratische Teilhabe und Eigenverantwortung für 
das Gemeinwesen geprägt sei, nicht im Handumdre-
hen herausbilden lasse. Sie sei ein erstrebenswertes 
Ziel, dem wir uns geduldig und mit kleinen Schritten 
und konkreten Maßnahmen annähern müssten, wenn 
wir uns nicht mit idealistischen Seifenblasen begnügen 
wollten, die beim ersten Windstoß zerplatzen.

Die derzeitige Unzufriedenheit und teilweise Infrage-
stellung der repräsentativen Demokratie erfolgt vor 
allem auch aus der Mitte der Gesellschaft heraus, nicht 
nur als Folge des Verhaltens von Politikern, sondern 
aufgrund gesellschaftlicher Entwicklungen mit einem 
weitreichenden Bewusstseinswandel und veränderten 
Ansprüchen an die Politik. Es vollzieht sich ein Wandel 
bei der Art, wie die Bürger Politik verstehen und De-

mokratie begreifen. Dabei haben sich zum Teil auch 
problematische Einstellungen herausgebildet: Domi-
nanz von Individualinteressen und Sonderwünschen, 
Anspruchsdenken, Verweigerungshaltung etc. Es be-
steht vielfach eine Entfremdung und gegenseitiges 
Misstrauen zwischen den Bürgern und den politischen 
Repräsentanten. 

Gleichzeitig zeigt sich jedoch auch eine wachsende 
Bereitschaft in der Bevölkerung zur konstruktiven Mit-
wirkung bei der Bewältigung der Probleme angesichts 
zunehmender finanzieller Schwierigkeiten in den Kom-
munen. Generell nehmen die Forderungen nach und 
auch die Notwendigkeit von mehr Bürgerbeteiligung 
und Bürgerentscheiden zu.

Auf der Basis bisheriger Erfahrungen und Erkenntnisse 
allein sind die daraus resultierenden neuartigen Auf-
gaben nicht zu lösen. Meinungsbildungen, Verhaltens-
strukturen etc. sind einem ständigen mehr oder we-
niger schnellen Wandel unterworfen. Daraus ergeben 
sich neue Chancen, aber auch Risiken, mit denen wir 
uns beim Thema Bürgerbeteiligung/Bürgerentscheide 
auseinandersetzen müssen. 

Die kommunale Ebene bietet zweifellos die besten 
Voraussetzungen für einen weiteren Ausbau der 
Bürgerbeteiligung bzw. Bürgerentscheide. Die 
Kommunen werden zurecht auch als „Schulen der 
Demokratie“ bezeichnet. Hier sind die Bürger meist 
unmittelbar betroffen und motiviert, wobei die 
Entscheidungsprozesse vergleichsweise überschaubar 
und die Auswirkungen von Planungen und Projekten auf 

1 Der Begriff Bürgerbeteiligung wird jeweils im Sinne von Mitwirkung ohne Entscheidungsbefugnisse verstanden. Auf die speziellen Erforder-
nisse von Infrastrukturgroßprojekten mit landes- oder bundespolitischer bzw. europäischer Bedeutung, die weit über die kommunale Ebene 
hinausgehen, wird dabei nicht näher eingegangen.
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den Einzelnen aufgrund der räumlichen Nähe deutlicher 
erkennbar sind. Auch die kurzen Kommunikationswege 
zwischen Bürgern und den kommunalen Gremien seien 
hervorgehoben. 

Aber auch auf der kommunalen Ebene lässt sich 
ein grundsätzlicher Wandel im Verhältnis zwischen 
den politischen Akteuren und Institutionen einer 
Kommune sowie den Bürgern beobachten. Dieser 
Wandel zeigt sich in der wachsenden Entfremdung 
großer Teile der Bevölkerung vom politischen Handeln 
der Kommunen und schlägt sich in der anhaltenden 
Diskussion um einen vermeintlichen oder tatsächlichen 
Legitimationsverlust kommunaler Planungen nieder.

Mit der zunehmenden Entfremdung vom politischen 
Handeln geht das Bedürfnis nach umfassender und 
direkter Teilhabe der Bürger an politischen Entschei-
dungsprozessen einher. Mangelnde Transparenz und 
geringe Nachvollziehbarkeit bedingen den nachdrück-
lich artikulierten Wunsch des Einzelnen nach Mitspra-
che und Mitgestaltung bei öffentlichen Belangen. Er 
geht von den gut ausgebildeten Mittelschichten aus 
(„Wutbürger“), die eine intensivere Partizipation ein-
fordern. Im Gegensatz hierzu führt der anhaltende Ent-
fremdungsprozess insbesondere bei den unteren Be-
völkerungsgruppen zu politischem Desinteresse sowie 
hoher Passivität gegenüber Beteiligungsangeboten.

Von einer stärkeren Einbeziehung der Bürger wird u.a. 
eine Qualitätssteigerung der Planungen und der Pro-
jektgestaltung durch die frühzeitige Vermeidung von 
Fehlentwicklungen und die Einbeziehung innovativer 
Anregungen erwartet. Schließlich dürfte dadurch auch 
das Interesse an kommunalen Fragen und die Akzep-
tanz erforderlicher Maßnahmen gesteigert werden.

Gleichzeitig dürfen aber auch die mit einer stärkeren 
Einbeziehung der Bürger in Entscheidungsprozesse 
verbundenen Probleme und Risiken nicht übersehen 
werden, die beispielsweise darin zu sehen sind, dass

 o Grundsatzentscheidungen verstärkt durch Emo-
tionen und „tagesaktuelle“ Stimmungen beein-
flusst werden können,

 o die Manipulation von Teilen der Bevölkerung 
durch selbsternannte, aber nicht legitimierte 
Meinungsführer verstärkt und durch Stim-
mungsmache die Handlungen der gewählten po-
litischen Vertreter beeinflusst werden,

 o dazu die Macht der Medien als Darsteller der öf-
fentlichen Meinung instrumentalisiert wird,

 o eine aktive und gut sichtbare Minderheit als Ver-
treter der Allgemeinheit wahrgenommen wird 
und somit Wenige die Meinung Vieler vorgeben 
(Dominanz von Partikularinteressen),

Einleitung

Quelle: Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz 
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 o lediglich die Bevölkerungsgruppen von der Mög-
lichkeit zur direkten Teilhabe Gebrauch machen, 
die ohnehin den öffentlichen Diskurs bestim-
men, während diejenigen, die mit politischem 
Desinteresse und hoher Passivität am Staat 
zweifeln, nicht partizipieren (soziale Selektivi-
tät),

 o sich durch die erhöhte räumliche Ausweitung der 
regelmäßigen Aktivitäten der Bevölkerung der 
„Raum der Zugehörigkeit“ der Bürger weit über 
die kommunale Grenze hinaus vergrößert. Die 
eindeutige Abgrenzung der jeweiligen bürger-
schaftlichen Beteiligung stößt daher auf Grenzen 
der objektiven Betroffenheit einschließlich der 
Prozesse der Regionalisierung der Problemstel-
lungen.

Die bisher dominierenden Verhaltens- und Entschei-
dungsstrukturen schlagen sich neben anderen rele-
vanten Einflussfaktoren (insbesondere von Seiten des 
Staates) auch in der sehr angespannten kommunalen 
Haushaltslage mit einer hohen Schuldenlast nieder. 
Die Bürgerbeteiligung wurde bisher nicht als Korrek-
tiv für eine überzogene Haushaltsbelastung gesehen, 
eine Rolle, die ihr in der Schweiz durchaus zukommt. 
Vielmehr dominierte bis jetzt eine hohe Anspruchs-
haltung der Bürger bezüglich neuer Einrichtungen und 
vielfältiger kommunaler Leistungen. Gleichzeitig hat 
den Bürger die Finanzierung und hier vor allem das 
damit verbundene Schuldenmachen bisher in der Re-
gel kaum interessiert. Der kommunalpolitische Hand-
lungsspielraum auch für die nachfolgenden Genera-
tionen wurde massiv eingeengt. Gleichzeitig kommen 
neue kostspielige Aufgaben auf die Gemeinden zu (De-
mographischer Wandel/Energiewende/Klimafolgen…). 
Es zeigen sich somit Schwächen bei der Gestaltungs- 
und Steuerungskraft kommunaler Verwaltungen und 

Entscheidungsträger, wodurch auch deren Legitimations- 
grenzen deutlich werden. 

Generell ist festzustellen, dass eine neue Kultur des 
Gemeinsinns und der Konfliktaustragung für eine 
stärkere Bürgerbeteiligung und Mitentscheidung 
unerlässlich ist. Voraussetzung hierfür ist auch, 
dass die Bürger nicht nur eigene bzw. einseitige 
Interessen vertreten, sondern sich stärker mit der 
Gemeinde als Ganzes identifizieren. Außerdem ist ein 
erweitertes Verständnis von Betroffenheit im Sinne 
von mehr Gemeinwohl-Orientierung von Bedeutung. 
Unerlässlich ist hierbei neben der Etablierung 
von Strategien zur Mitsprache und Mitgestaltung 
interessierter Bevölkerungskreise auch die Aktivierung, 
Gewinnung und Einbindung der passiven und 
resignierten Bevölkerungsteile. 

Auch sind die Zusammenhänge zwischen 
kommunalen Leistungen und den Steuer- bzw. 
Abgabenzahlungen der Bürger weit mehr als bisher 
zu verdeutlichen. Schließlich müssen die Bereitschaft 
und Fähigkeit der Kommunalverwaltungen und Räte, 

Quelle: Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz 
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Mitwirkungsansprüche von Bürgern anzuerkennen 
und zu fördern, steigen und Spielregeln für ein neues 
Miteinander aufgestellt werden. Der frühzeitigen, 
zunächst ergebnisoffenen Beteiligung mit möglichst 
vollständiger und sachgerechter Information sowie der 
weiteren Einbeziehung bei der Projektrealisierung 
kommt dabei eine entscheidende Bedeutung zu. Somit 
sind bei allen Beteiligten zeit- und kostenintensive 
Lernprozesse erforderlich. Zeiten großer 
ökonomischer, ökologischer und gesellschaftlicher 
Herausforderungen, die viele „Besitzstände“ in Frage 
stellen, bieten gute Voraussetzungen, um neue Denk- 
und Verhaltensweisen zu erproben und wieder das 
Vertrauen in die Demokratie zu stärken. 

Die wichtigstens Akteursgruppen im kommu-
nalen Geschehen 

Eine weiterführende Analyse und Beurteilung der 
Möglichkeiten einer stärkeren Bürgerbeteiligung und 
Mitentscheidung darf sich nicht allein auf das Bezie-
hungsfeld Bürger - Kommune beschränken, sondern 
es sind alle am kommunalen Geschehen beteiligten 
Akteursgruppen mit einzubeziehen. Diese stehen glei-
chermaßen in der Pflicht, ihren Beitrag zum schrittwei-
sen Aufbau der erforderlichen neuen Kultur des Ge-
meinsinns und der Konfliktaustragung zu leisten. 

Vereinfachend ist von folgenden Akteursgruppen aus-
zugehen, deren Handlungsweisen in komplexer Weise 
ineinandergreifen und vielfältige Wirkungen erzeugen:

 o Der Staat mit seinen gesetzlichen, finanziellen 
und sonstigen Vorgaben bzw. Aufgabenzuwei-
sungen, Kommunalaufsicht, Planungen und Pro-
jekten etc.

 o Die Kommune: Bürgermeister, Rat, Parteien, 
Verwaltung einschließlich Planer

 o Die Bürger gegliedert in verschiedene soziale 
Schichten bzw. Lebensstilgruppen

 o Die privaten Akteure der Wirtschaft insbeson-
dere Investoren von Einrichtungen mit öffent-
licher Bedeutung, z.B. auch Wohnungsbaugesell-
schaften

 o Die öffentlichen Versorgungs- und Verkehrsun-
ternehmen

 o Die Interessenverbände/- gruppen mit ihren je-
weiligen Zielen

 o Die Medien als spezielle Akteursgruppe (Zei-
tung, Radio, Fernsehen)

 o Das Internet mit wachsender Bedeutung (auch 
Facebook, Twitter etc.)

Diese Akteursgruppen haben nicht nur unterschied-
liche Ziele und Artikulationsmöglichkeiten, auch ihr 
Selbstverständnis unterscheidet sich. Dasselbe gilt für 
ihre jeweiligen Handlungsweisen und die zur Verfügung 
stehenden Instrumente sowie für ihre Entscheidungs- 
bzw. Durchsetzungsmacht, wobei zwischen formeller 
und faktischer, wie z.B. ökonomischer oder medialer 
Macht zu differenzieren ist.

Dieses Machtgefüge wird durch verstärkte Bürgerbe-
teiligung und insbesondere Bürgerentscheide zugun-
sten der Akteure der Zivilgesellschaft und zu Lasten der 
kommunalen Entscheidungsträger verändert. An beide 
Seiten stellt dies zusätzlich Anforderungen. Der dabei 
notwendige Bewusstseinswandel mit seinen Lernpro-

Einleitung
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zessen kann sich nur über Jahre hinweg vollziehen und 
setzt ein hohes Maß an Veränderungsbereitschaft vo-
raus. Eine gemeinwohl-orientierte Beteiligungskultur 
muss schon in der Schule ansetzen.

Ähnliches gilt ebenso für die staatliche Seite und für 
private Investoren wie auch vor allem für die Medien. 
Sie besitzen die „Informationsmacht“ (Mediendemo-
kratie) und sind strategiefähige Akteure. Medien ha-
ben zahlreiche Einflussmöglichkeiten und daher eine 
hohe Verantwortung beim Klären und auch Erklären 
von Planungen, Projekten und Wirkungszusammen-
hängen. Sie können z.B. Debatten und Kontroversen in 
Gang bringen und insbesondere die Öffentlichkeit mo-
bilisieren. 

Auf die genannten Akteursgruppen wird zurückzukom-
men sein, wenn es darum geht, die Schlüsselfaktoren 
und damit die Schaffung besserer Voraussetzungen 
für die Erreichung der damit verbundenen Ziele aufzu-
zeigen. 

Es folgen zunächst Analysen und Empfehlungen zur 
Weiterentwicklung der verschiedenen Formen der 
Bürgerbeteiligung sowie der Bürgerbegehren und Bür-
gerentscheide. 

In Verbindung damit wurden auch die diesbezüglichen 
Regelungen und Entwicklungen in den deutschen 
Nachbarstaaten reflektiert. Dabei zeigte sich, dass mit 
Ausnahme der Schweiz in keinem Staat das in Deutsch-
land erreichte Niveau insgesamt gesehen derzeit über-
schritten wird. In den Niederlanden, in denen lange 
Erfahrungen mit Bürgerbeteiligung und -entscheiden 
bestehen, hat man interessanterweise die gesetzlichen 
Regelungen vereinfacht und reduziert, um insbesonde-
re mehr Spielraum für eine offene und effiziente Ein-

2 Beitrag von Jan Vogelij vom 18.08.2011

bindung der Behörden und der Betroffenen in konsens- 
orientierten Entscheidungsprozessen zu gewinnen.2 

Um den kompakten Umfang der vorliegenden Stellung-
nahme beizubehalten, kann auf die Situation in den eu-
ropäischen Nachbarstaaten im Folgenden nicht näher 
eingegangen werden. Lediglich auf Beispiele aus der 
Schweiz wird an relevanten Stellen kurz hingewiesen.
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Die Bürgerbeteiligung (ohne Entscheidungsbefugnis) 
hat in Rheinland-Pfalz wie auch im gesamten Deutsch-
land einen festen Platz in den formalisierten Verfahren 
zur Aufstellung von Planwerken und der Genehmigung 
von baulichen Großprojekten (Projekte mit überört-
licher Bedeutung). Die gesetzlichen Grundlagen der 
einzelnen Verfahren sichern den jeweiligen Mindest-
standard der Bürgerbeteiligung. Hinzu kommen die 
diesbezüglichen Anforderungen, die sich aus EU-Richt-
linien ergeben.3

2.1  Bürgerbeteiligung im
 Bauleitplanverfahren

Auf kommunaler Ebene ist die Bürgerbeteiligung im 
Rahmen der Bauleitplanung verbindlich festgelegt und 
bezieht sich auf die vorbereitende (Flächennutzungs-
plan) und die verbindliche Bauleitplanung (Bebauungs-
plan). Gemäß § 3 Baugesetzbuch (BauGB) ist jede Ge-
meinde verpflichtet, die Öffentlichkeit bzw. die Bürger 
im Rahmen der Bauleitplanung bei der Aufstellung, 
Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Flächennut-
zungs- und Bebauungsplänen zu beteiligen. Die Bürger-
beteiligung erfolgt dabei in zwei Phasen:

1. Frühzeitige Bürgerbeteiligung (§ 3 Abs. 1 BauGB),

2. öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB).

Dieser Bereich der Bürgerbeteiligung ist in Bezug auf 
die Raumplanung zweifellos der wichtigste, zumal 
sich für die Bürger dabei vor allem beim Bebauungs-

plan eine direkte Betroffenheit ergibt. Dem § 3 Abs. 1 
BauGB wird bezüglich der frühzeitigen Beteiligung der 
Bürger vielfach eine Vorbildfunktion zuerkannt. In der 
Praxis werden die gesetzlichen Vorschriften zur forma-
lisierten Bürgerbeteiligung jedoch unterschiedlich ge-
handhabt. 

Schwächen zeigen sich u.a. bei der Form der Veröf-
fentlichung von Planungen durch die sog. „ortsübliche 
Bekanntmachung“, z.B. im Amtsblatt, mit einer völlig 
unzureichenden Breitenwirkung.

Außerdem beschränkt sich die Möglichkeit der Ein-
flussnahme seitens der Bürger auf Stellungnahmen, 
die in einen wenig transparenten, verwaltungsinternen 
Abwägungsprozess einfließen. 

Es ist auch darauf hinzuweisen, dass die frühzeitige 
Bürgerbeteiligung oft nur oberflächlich erfolgt und die 
öffentliche Auslegung zu einem Zeitpunkt vorgenom-
men wird, zu welchem sich grundlegende Entschei-
dungen bereits verfestigt haben. Die Bereitschaft der 
Planungsträger zu Abänderungen ist dann meist nur 
noch eingeschränkt gegeben. Diese und ähnliche Pro-
bleme sind durchaus lösbar und sollten angegangen 
werden.

Formalisierte Bürgerbeteiligung

2 Formalisierte Bürgerbeteiligung in Planverfahren

3 Richtlinie der EU 2001/42/ und 2003/35/ES bzw. Richtlinie 85/337/EHS und Richtlinie 97/11/ES
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2.2  Bürgerbeteiligung bei
 überörtlichen Planverfahren

Die erst relativ spät im Raumordnungsgesetz des 
Bundes verankerte Bürgerbeteiligung bei der Auf-
stellung von Raumordnungsplänen erweist sich an-
gesichts der wachsenden Bedeutung überörtlicher 
Zusammenhänge für kommunale Maßnahmen grund-
sätzlich als sinnvoll. Aufgrund wachsender Mobilität 
dürfte auch das Bürgerinteresse daran zunehmen. Die 
diesbezügliche Bürgerbeteiligung weist wegen der mit 
dem weiträumigeren Bezug verbundenen größeren 
Komplexität und dem höheren Abstraktionsgrad be-
sondere Erfordernisse auf. Somit stellen sich an beide 
Seiten bezüglich der Informationsbereitstellung und 
deren Verarbeitung relativ hohe Anforderungen, zumal 
auch Betroffenheiten vorab nicht immer klar erkenn-
bar sind. Daher kann bei einer Ausweitung nur schritt-
weise vorangegangen werden, wobei zunächst weitere 
Erfahrungen zu sammeln sind.

Das dem Zulassungsverfahren vorgelagerte Raumord-
nungsverfahren zur Prüfung von Standort- und Tras-
senalternativen bietet günstige Voraussetzungen zu 
einer frühzeitigen Bürgerbeteiligung, da die Projekte da-
bei hinreichend konkretisiert, aber noch nicht verfestigt 
und damit noch gestaltbar sind. Daher sollte die im ROG 
in § 15 (6) fakultativ vorgesehene Bürgerbeteiligung 
generell in Raumordnungsverfahren durchgeführt und 
aktiv genutzt werden, zumal sie im Rahmen der förm-
lichen Umweltverträglichkeitsprüfung innerhalb des 
Raumordnungsverfahrens bereits erfolgt. Dazu bieten 
sich Informationsveranstaltungen, Bürgerwerkstätten, 
Bürgerbefragungen etc. an. Der Projektträger kann da-
bei wertvolle Erkenntnisse über das ob und wie der Re-
alisierbarkeit eines Projekts und etwaiger Alternativen 
oder Konflikte gewinnen und erreicht gleichzeitig in der 

Regel eine höhere Akzeptanz in der Öffentlichkeit.4 

Zunächst geht es vor allem darum, die Vorausset-
zungen für eine frühzeitige Bürgerbeteiligung mit allen 
relevanten Informationen und einer entsprechenden 
Öffentlichkeitsarbeit zu verbessern. Für die Bürger 
stellt sich dabei die anspruchsvolle und zeitaufwändige 
Aufgabe, komplexe Sachverhalte zu durchdringen, um 
neben den vielen Trägern öffentlicher Belange und den 
Interessensverbänden ihre Einschätzung wirkungsvoll 
vertreten zu können.

Auch bei Planfeststellungsverfahren erscheint die 
Bürgerbeteiligung bezüglich der näheren Ausgestal-
tung von Projekten sinnvoll, zumal daraus vielfach 
wertvolle Vorschläge zu erwarten sind. Dabei ist stets 
auch wie bei anderen Bürgerbeteiligungen auf die 
Entscheidungszügigkeit bei den zuständigen Stellen 
zu achten. Es sind allerdings auch verschiedene Kritik-
punkte zu berücksichtigen, wonach z.B. die Einbettung 
in formelle Verfahren bei bereits häufig bis ins Detail 
verfestigten Lösungen eine offene Diskussion erschwe-
ren und die Behörden vielfach nur die rechtlichen Hin-
dernisse prüfen und nicht die Frage der politischen 
bzw. gesellschaftlichen Opportunität.

Problematisch ist es, wenn viel Zeit zwischen den Be-
teiligungsverfahren und der Umsetzung vergeht (wie 
z.B. bei „Stuttgart 21“) und somit bei der Bevölkerung 
der Eindruck einer gewollten Verzögerung entsteht. 
Darauf sollte weit mehr als bisher geachtet werden.

Auf die Möglichkeiten der Durchführung verbindlicher 
Bürgerentscheide bei Raumordnungs- und Planfest-
stellungsverfahren wird in Kapitel 4.4 eingegangen.

4  Nähere Ausführungen dazu im Beschlussentwurf „Bürgerbeteiligung im Raumordnungsverfahren“ der 38. Ministerkonferenz für Raum-
 ordnung am 24.10.11 in München.
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2.3  Weiterführung der Bürger-
 beteiligung im Zuge der Projekt-
 realisierung bzw. Baudurch-
 führung

Die Diskussion um die Weiterentwicklung der Bürger-
beteiligung auf kommunaler Ebene richtet sich bisher 
zu einseitig auf die Planungsphase. Zum Abbau von Le-
gitimationsdefiziten sowie zur Erhöhung der Transpa-
renz und Akzeptanz der für die Bürger relevanten Pro-
jekte muss aber neben der umfassenden Beteiligung 
und Mitwirkung im Vorfeld der Planung sowie während 
des Planungsprozesses auch die kontinuierliche Be-
teiligung während der Projektrealisierung bzw. Bau-
durchführung im Mittelpunkt stehen, ohne damit die 
rechtliche Sicherheit für die Investoren zu schwächen. 

Nicht zuletzt in der Debatte um das Großprojekt 
„Stuttgart 21“ wurde deutlich, dass die Notwendig-
keit zur Information und Beteiligung nicht mit der 
Herstellung der Rechtsverbindlichkeit einer Planung 

endet. Trotz rechtskräftig verabschiedetem Planfest-
stellungsbeschluss unter Durchführung aller rechtlich 
vorgegebenen Schritte der Bürgerbeteiligung hat sich 
an diesem Beispiel gezeigt, dass die Legitimation einer 
Planung und somit das Vertrauen in politische Prozesse 
und Institutionen auch während der Umsetzung fort-
laufend aufrecht erhalten werden muss. 

Als Vorbild einer durch Mitwirkung, Transparenz und 
Fairness gekennzeichneten Bürgerbeteiligung auch 
über die Planung hinaus, kann wiederum das Beispiel 
eines anderen Großprojektes gesehen werden. Im 
Zuge der Vorbereitung der Olympischen Spiele in Lon-
don, die in diesem Jahr ausgetragen werden, wurde ein 
Modell der effizienten Bürgerbeteiligung entwickelt, 
das die fortlaufende Einbindung der Bevölkerung zum 
Ziel hatte. Eingebettet in ein Gesamtkonzept zur Stadt-
erneuerung in einem der sozial schwächsten Gebiete 
Londons wurde die nachhaltige Entwicklung dieses 
Gebietes in enger Abstimmung mit der ansässigen Be-
völkerung konzipiert. Diese Kombination aus fortlau-
fender Information, hoher Transparenz (beispielsweise 
durch die regelmäßige Veröffentlichung eines Projekt-
reports mit Informationen zu Projektinhalten, Kosten, 
Verantwortlichkeiten, Meinung der Regierung und Be-
völkerung) und Partizipation vor Ort (beispielsweise 
durch „Botschafter“ in den Quartieren und Schulen) 
hat zu einer sehr hohen Akzeptanz des Projektes in der 
Bevölkerung beigetragen und war ein wesentlicher Er-
folgsfaktor.

Bei der Übertragung dieser im Rahmen von Großpro-
jekten gesammelten Erfahrungen und Erkenntnisse in 
den Kontext kommunaler Planungen müssen die be-
stehenden Methoden und Instrumente der Bürgerbe-
teiligung (ohne Entscheidungsbefugnisse), wie sie im 
Planungsprozess zum Einsatz kommen, hinsichtlich ih-
rer Eignung für die Phase der Baudurchführung unter-

Formalisierte Bürgerbeteiligung

Quelle: Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz 
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sucht und falls erforderlich dafür umgestaltet werden. 
Auf dieser Basis können dann gesetzliche Regelungen 
erfolgen. Gleichzeitig darf Bürgerbeteiligung nicht als 
reine Alibiveranstaltung missbraucht werden. Daraus 
resultiert unausweichlich ein Vertrauens- und Akzep-
tanzverlust bei der Bevölkerung.

Folgerungen

Insgesamt gesehen zeigt sich derzeit keine Notwendig-
keit zu wesentlichen Änderungen der bestehenden 
gesetzlichen Regelungen, zumal der Rechtsrahmen 
bereits vielfältige Spielräume für die Bürgerbeteiligung 
eröffnet, die verstärkt genutzt werden sollten. Verbes-
serungserfordernisse bestehen vor allem in der bür-
gerfreundlichen Umsetzung und Ausgestaltung der 
generellen Vorgaben wie frühzeitige und umfassende 
Beteiligung, bessere Informationsvermittlung, trans-
parente Verfahren, Bürgerorientierung etc., worauf 
in anderem Zusammenhang schon hingewiesen wur-
de. Damit kann die Transparenz und Akzeptanz erhöht 
werden.

Neben der frühzeitigen Beteiligung kommt vor allem 
bei größeren Projekten der kontinuierlichen Beteili-
gung während der Realisierung bzw. Baudurchführung 
besondere Bedeutung zu. 

Bei mehrstufigen komplexen Planungs- und Zulas-
sungsverfahren ist für den Bürger jeweils deutlich zu 
machen, auf welcher Ebene über welche Fragen bzw. 
Gesichtspunkte entschieden wird, was noch verhandel-
bar ist, welche rechtlichen Rahmenbedingungen gelten 
und wie sich die jeweiligen Betroffenheiten darstellen. 
Gleichzeitig geht es um die Nachvollziehbarkeit von 
Entscheidungswegen und der verschiedenen Zustän-
digkeiten. Auf der Grundlage weiterer Erfahrungen 
können dann gegebenenfalls auch rechtliche Ände-
rungen bzw. Verbesserungen angegangen werden.
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3.1  Ziele und Instrumente

Die öffentlichen Planungsträger haben immer die Mög-
lichkeit, über die in Abschnitt 2 behandelte rechtlich 
vorgeschriebene Bürgerbeteiligung im Zuge formeller 
Planungsverfahren hinaus, die Bürgerschaft in die Pla-
nungen einzubeziehen. Auf der Ebene der Kommune 
ist dies seit Jahren vielgeübte Praxis z.B. im Rahmen 
der Stadt- bzw. Ortserneuerung, des Stadtumbaus, 
aber ebenso bei wichtigen Neugestaltungen öffent-
licher Räume und selbst bei der Stadt- bzw. Ortsent-
wicklungsplanung. Seit jüngerer Zeit sind auch viele 
Träger der Regionalplanung und der Fachplanungen 
dabei, die Bürger bei ihren Vorhaben über das gesetz-
lich geforderte Maß hinaus an der Planung zu beteili-
gen. Die Ziele für eine intensivere informelle Bürger-
beteiligung sind vielfältig und je nach Planungsanlass 
durchaus verschieden:

 o Sie soll die Akzeptanz geplanter Vorhaben durch 
frühzeitige und umfassende Informationen und 
durch die öffentliche Diskussion von Planalter-
nativen erhöhen. 

 o Sie soll dazu beitragen, dass die Bürger ihre 
Ideen und Bedürfnisse in einem öffentlichen Di-
alog in den Planungsprozess einbringen können.

 o Sie soll die Planung qualifizieren, indem sie die 
Lokalkenntnis und den Sachverstand der Bürger 
vor Ort aufnimmt und damit u.a. die Entschei-
dungsunsicherheiten reduziert.

Informelle Instrumente

3 Informelle Instrumente zur Bürgerbeteiligung bei Planverfahren

 o Sie soll in stark konfliktbehafteten Projekten 
dazu beitragen, Interessengegensätze auszuglei-
chen und Kompromisslösungen auszuhandeln. 

 o Sie soll eine Plattform bilden, um Bürgerengage-
ment zu wecken und auf diesem Wege zivilge-
sellschaftliche Ressourcen zu mobilisieren.

Hierfür steht ein großes erprobtes Spektrum von Be-
teiligungsinstrumenten für Information, Kommunika-
tion und Kooperation zur Verfügung, das inzwischen 
gut dokumentiert und aufbereitet ist (siehe Darstel-
lung auf den folgenden Seiten). Die Instrumente unter-
scheiden sich u.a. bezüglich Ziel, Adressat, Reichweite 
sowie zeitlichem finanziellem und organisatorischem 
Aufwand, entsprechend sind sie je nach Anwen-
dungsfeld unterschiedlich geeignet. Bei komplexen 
Planungsvorhaben ist es in der Regel sinnvoll, ein auf 
die besonderen Rahmenbedingungen zugeschnittenes 
Beteiligungskonzept zu erstellen, das den Einsatz meh-
rerer, aufeinander abgestimmter Beteiligungsinstru-
mente vorsieht.
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Ausgewählte Instrumente und Methoden der informellen Bürgerbeteiligung 

Quelle: Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz 

Formen der Bürgerbeteiligung Instrumente und Methoden

zeitlich begrenzt,
gering dialogorientiert

Informieren
- Informationsbereitstellung (klassisch, via Internet)
- Einwohnerversammlung
- Ortsbegehung
Befragen
- Aktivierende Befragung
- Bürgerpanel
- Bürgerausstellung

zeitlich begrenzt,
stark dialogorientiert

Ideen sammeln, Visionen entwickeln
- Open Space
- World Café
- Strategischer Wandel in Großgruppen
- Zukunftskonferenz
- Zukunftswerkstatt
- Szenariotechnik
Planungsprozess initiieren und gestaltend begleiten
- Planning for Real
- Planungswerkstatt
- Planungszelle
- Bürgerforen
- Gemeinsinnwerkstatt
- Perspektivenwerkstatt
- Charrette
- Anwaltsplanung (NRW)
Konflikte bearbeiten, Standpunkte integrieren
- Diskurs
- Mediationsverfahren
- Runder Tisch
- Konsensuskonferenz

dauerhaft ausgerichtet
stark dialogorientiert

-      Community Organizing
- Stadtteilforen
- lokale Partnerschaft
- Arbeitsgruppe
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3.2  Erfahrungen und Erfordernisse

Bei der Analyse der bisherigen Erfahrungen mit der 
Bürgerbeteiligung im Rahmen informeller Planungs-
vorhaben zeigen sich vor allem folgende Aspekte und 
Erfordernisse, die größtenteils ebenso für die formali-
sierte Bürgerbeteiligung, wenn auch in anderem Rah-
men, gelten:

Je abstrakter die Planung (z.B. Struktur- und Standort-
planung), je weiter ihr zeitlicher Horizont und je kleiner 
der Maßstab (z.B. Stadtentwicklungsplanung, Regio-
nalplanung), desto schwieriger sind Bürger zur Mit-
wirkung zu motivieren; je konkreter die Planung (z.B. 
Trassenführungen von Umgehungsstraße), je zeitlich 
näher die geplante Umsetzung und je größer der Maß-

Formen der Bürgerbeteiligung Vorteile Nachteile

zeitlich begrenzt,
gering dialogorientiert

- hohe Teilnehmerzahl möglich
- Voraussetzung für Dialog und Engagement

- Verwaltung bestimmt den Informationsfluss
- Bürger haben keine Gestaltungsmöglichkeiten

zeitlich begrenzt,
stark dialogorientiert

- differenzierte Meinungsbeteiligung
- geringe Definitionsmacht der Verwaltung
- Mitgestaltungsmöglichkeit als
  Beteiligungsansatz

- bei zu abstrakten Themen ungeeignet
- begrenze Teilnehmerzahl
- hoher Zeit- und Kostenaufwand

dauerhaft ausgerichtet
stark dialogorientiert

- Schaffung dauerhafter Beteiligungsstrukturen
- Prozessbegleitung über Planungsabschluss
- höhere Umsetzungswahrscheinlichkeit

- hohe Erwartungen resultieren ggf.
   in Enttäuschungen
- nachlassende Motivation
- zum Teil hohe dauerhafte Kosten
- bestehen unabhängig vom Beteiligungsanlass
  weiter (Gremienwildwuchs)

Formen der Bürgerbeteiligung: Vor- und Nachteile 

stab (z.B. Wohnumfeldverbesserung oder Neugestal-
tung öffentlicher Plätze), desto höher die Bereitschaft 
der Bürger, sich zu beteiligen. Dies ist bei der Wahl der 
Beteiligungsinstrumente zu berücksichtigen. Erfah-
rungen zeigen jedoch, dass auch für gesamtstädtische 
und überlokale Planungen durch entsprechende Infor-
mations- und Beteiligungsangebote die Bürgerschaft 
erfolgreich in die Diskussion einbezogen und aktiviert 
werden kann.

Beteiligungsverfahren sind, wie schon erwähnt, sozial 
selektiv. Schwer erreichbare Bürgergruppen sind aus-
ländische Mitbürger, sozial Benachteiligte, Jugendliche 
sowie stark eingespannte Berufstätige. In Beteiligungs-
verfahren überrepräsentiert sind die gebildete Mittel-
schicht, die jungen Alten und Eigentümer. Dies birgt, 

Quelle: Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz 
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gerade auch bei informellen Verfahren, die Gefahr, 
dass die Partikularinteressen besonders artikulations- 
und durchsetzungsfähiger Gruppen sich gegenüber 
dem Gemeinwohl und den Interessen der Gruppen 
ohne Stimme durchsetzen. Es stehen inzwischen eine 
Reihe von Partizipationskonzepten und -instrumenten 
zur Verfügung, um diese soziale Selektivität der Beteili-
gung zumindest zu mindern.

Wichtig und schwierig ist die Wahl des richtigen Zeit-
punkts für den Beginn der Bürgerbeteiligung. Bisher 
wird der Zeitpunkt in der Praxis, wie schon angespro-
chen, meist zu spät gewählt, wenn die wichtigsten 
Planungsparameter bereits entschieden und die Be-
teiligung als nachträgliche Legitimation (Alibiveran-
staltung) bereits getroffener Entscheidungen gewertet 
werden muss. Umgekehrt gilt auch für informelle Ver-
fahren, dass die Bürgerbeteiligung erst dann sinnvoll 
wird, wenn die grundlegenden Entscheidungsalterna-
tiven soweit vorbereitet sind, dass das Beteiligungsan-
gebot sinnhaft vermittelt werden kann. Der richtige 
Zeitpunkt lässt sich nur situativ und unter Berücksich-
tigung der jeweiligen Erfahrungen lokaler Akteure be-
stimmen.

Für eine erfolgreiche informelle Bürgerbeteiligung ist 
eine eindeutige und verbindliche Vorklärung der in-
haltlichen Entscheidungsspielräume sowie des zeit-
lichen, räumlichen und organisatorischen Rahmens 
des Verfahrens erforderlich. Bürgerbeteiligung ergibt 
nur dann einen Sinn, wenn die Bürger wissen, worauf 
sie sich inhaltlich und zeitlich einlassen, also wenn 
sie vorab darüber informiert werden, was es zu ent-
scheiden bzw. mitzugestalten gibt, welches „Mandat“ 
das informelle Gremium hat, welcher Zeitaufwand 
erforderlich ist und wie lange es dauert. Der zeitliche 
Aufwand muss sowohl für die Bürger wie auch für die 
Verwaltung kalkulierbar bleiben. Um keine falschen 

Hoffnungen zu wecken, muss insbesondere betont 
werden, welche Vorgaben nicht zur Disposition stehen 
oder welche Entscheidungen den gewählten Gremien 
vorbehalten bleiben. In der Regel können Bürger über 
informelle Partizipationsverfahren Planungsentschei-
dungen nur mittelbar beeinflussen, da die endgültige 
Entscheidung über Planungsfragen bei den gewählten 
Gemeindevertretern verbleibt. 

Die Vorbereitung und Durchführung von Bürgerbetei-
ligung verlangt eine besondere Expertise. Die hierfür 
Verantwortlichen müssen ein breites Spektrum von 
Aufgaben wahrnehmen: die Entwicklung eines Betei-
ligungskonzepts, die Bestimmung der Akteure und 
Zielgruppen, Auswahl geeigneter und angemessener 
Methoden und Instrumente, begleitende Öffentlich-
keitsarbeit, die Abstimmung zwischen beteiligten Ak-
teuren, kompetente Moderation etc. Insbesondere 
dort, wo es sich um konfliktbehaftete Planungen han-
delt, sind die Planungsträger gut beraten, sich die Ex-
pertise von professionellen Moderatoren zu sichern, 
die als neutrale Mittler akzeptiert werden können. 

Quelle: Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz 
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Jede Form der Bürgerbeteiligung kostet Geld. Die Ko-
sten der Bürgerbeteiligung werden meist unterschätzt. 
Dabei sind die hierfür angesetzten Mittel meistens gut 
investiertes Geld. Im Vergleich zu den Mehrkosten, 
die ein Planungsverfahren verursacht, das an schlecht 
vorbereiteter, falsch terminierter und unprofessionell 
durchgeführter oder gar unterlassener Bürgerbeteili-
gung gescheitert ist, sind die Kosten für eine sorgfäl-
tige und umsichtige Bürgerbeteiligung in aller Regel 
verschwindend gering. Daher sind Mittel für die pro-
fessionelle Vorbereitung und Durchführung von infor-
meller Bürgerbeteiligung von Beginn an in der Finan-
zierungs- und Personalplanung zu berücksichtigen.

Auch für die Ausbildung einer lokalen Kultur der infor-
mellen Bürgerbeteiligung ist der Aufbau wechselsei-
tigen Vertrauens zwischen Bürgern, Verwaltung und 
den parlamentarischen Gremien (Gemeinderat, Regio-
nalparlament etc.) eine zentrale Voraussetzung. Ob 
ein solches wechselseitiges Vertrauen entstehen kann, 
hängt zentral davon ab, wie von Seiten der Planungs-
träger mit den Ergebnissen bzw. Beiträgen der Bürger-

beteiligung später umgegangen wird. Wenn wieder-
holt die letztendlich getroffenen Entscheidungen nicht 
nachvollziehbar sind, die Pläne „in der Schublade“ ver-
schwinden oder Projekte nicht oder anders umgesetzt 
werden, dann wird sich Misstrauen gegenüber den 
Beteiligungsangeboten der Planungsträger festsetzen 
und es werden sich keine stabilen und ausbaufähigen 
Beteiligungsroutinen und Kooperationsstrukturen aus-
bilden können. Ob sich eine effiziente und von allen be-
teiligten Akteuren respektierte Praxis der informellen 
Bürgerbeteiligung durchsetzen kann, ist keine Frage 
der verfügbaren Instrumente, sondern vor allem eine 
Frage, in welchem Umfang planende Verwaltung und 
lokale/regionale Politik auch Vertrauen in die Kompe-
tenz und Urteilskraft der Bürger aufbauen können.

Es sollten auch die Informations- und Dialogmöglich-
keiten gegenüber den Bürgern stärker genutzt wer-
den, welche die Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz 
(GemO) vorsieht. So bietet die Unterrichtung und 
Beratung der Einwohner nach § 15 der GemO umfas-
sende Möglichkeiten, zur Transparenz beizutragen. 
Dies gilt insbesondere für die Informationen in Mit-
teilungsblättern, wobei diese stets lesbar und interes-
sant „aufbereitet“ werden sollten. Dazu könnte auch 
gehören, dass die Verwaltungsspitze (Stadtvorstand) 
direkt nach ihren Sitzungen ein „Bulletin“ veröffentlicht, 
welches Aussagen enthält, über welche Fragen mit 
welcher Zielrichtung verhandelt wurde, wie es teilwei-
se in anderen europäischen Staaten geschieht.

Nach § 16 der GemO kann gezielt zu Themen ein Dia-
logprozess eingeleitet werden. Dieser könnte auch 
gemeinsam mit den im Stadtrat vertretenen Parteien 
geführt werden, denn diesen ist in einer Einwoh-
nerversammlung Gelegenheit zu einer Stellungnahme 
zu geben. In der Regel werden solche Versammlungen 
nur als Pflichtveranstaltung absolviert (nach GemO: Quelle: Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz 
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einmal im Jahr, sonst bei Bedarf) - bzw. dann durchge-
führt, wenn ein örtlicher „Brandherd“ zu löschen ist. 
Auch die in § 16a GemO geregelte Fragestunde des 
Gemeinderats könnte aktiviert werden.

Folgerungen

Zusammenfassend ist festzustellen, dass den öffentli-
chen Planungsträgern zahlreiche erprobte informelle 
Instrumente zur Bürgerbeteiligung zur Verfügung ste-
hen. Die informelle Bürgerbeteiligung erfolgt jedoch 
häufig isoliert und einzelfallbezogen und ist meist nicht 
Bestandteil einer konsistenten Kommunalpolitik. Es 
erweist sich dann eher als zufällig, wer wann aus wel-
chem Anlass wo und wie „informell“ beteiligt wird. 
Primär geht es nicht um die Entwicklung neuer Instru-
mente bzw. „innovativer Verfahren“, sondern um den 
effizienten und zugleich glaubwürdigen Einsatz dieser 
Instrumente in einem übergreifenden Konzept der Be-
teiligung, das je nach Planungsanlass an die spezifische 
Problemlage anzupassen ist. Des Weiteren sollten die 
Informations- und Dialogmöglichkeiten gegenüber 
den Bürgern, welche die Gemeindeordnung Rheinland-
Pfalz vorsieht, stärker genutzt werden.
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4.1  Der zunehmende Wunsch der 
Bevölkerung nach direkter Beteili-
gung an politischen Entscheidungen

Von Seiten der Bevölkerung hat der Wunsch nach di-
rekter Beteiligung an politischen Entscheidungen 
(direkte Demokratie) erheblich zugenommen. For-
schungsergebnisse des Wissenschaftszentrums für 
Sozialforschung Berlin vom Mai 2010 zeigen, dass sich 
große Teile der Bürgerschaft eine Erweiterung ihrer 
politischen Beteiligungsmöglichkeiten wünschen.5 Die-
se Studie belegt auch, dass die institutionalisierten und 
kanalisierten Beteiligungsformen ohne Mitentschei-
dung immer mehr an Gewicht verlieren. Nach der neu-
esten Umfrage der Bertelsmann Stiftung aus dem Jahr 
2011 würde sich die überwiegende Mehrheit der Bun-
desbürger tatsächlich viel stärker politisch engagieren 
und einbringen, wenn ihr mehr Mitsprache, aber auch 
weitreichende Entscheidungen eingeräumt würden. 
Zwar lehnen einerseits 70 % aller Bundesbürger eine 
Mitgliedschaft in Parteien und Bürgerinitiativen ab, 
andererseits aber wünschen sich mehr als 75 % mehr 
direkte Beteiligungsverfahren, Bürgerbegehren und 
Volksentscheide.6

Dabei bleibt allerdings die Frage offen, inwieweit die 
mit derartigen Bürgerentscheiden verbundenen, über 
informelle Beteiligungsformen weit hinausgehenden 
Aufgaben und Pflichten, komplexe Zusammenhän-
ge zu bearbeiten, bedacht wurden. Diese bilden eine 
wichtige Voraussetzung, um Verantwortung über-
nehmen zu können. Dennoch geben die eindeutigen 
Meinungsäußerungen Anlass, die Möglichkeiten einer 

Ausweitung der direkten Demokratie auf kommunaler 
Ebene sorgfältig zu prüfen. Dadurch kann insbesonde-
re das Verständnis der Bürger für Politik gefördert wer-
den und unangenehme Veränderungen dürften durch 
vertieften Einblick in die Sachzusammenhänge eher 
Akzeptanz finden.

Dabei gilt es, die damit verbundenen Probleme be-
sonders zu beachten und die Voraussetzungen für 
fundierte Bürgerentscheide zu verbessern, worauf in 
Kapitel 5 näher eingegangen wird. Wichtig ist, dass kein 
„Einspruchs- bzw. Protestinstrument“ entsteht, son-
dern eine Entwicklung zu konstruktivem und tätigem 
Bürgerengagement auch im Sinne einer Leistungsbe-
teiligung in Gang kommt. Besonders in strukturschwa-
chen Räumen wird dies immer wichtiger.

4.2  Die Regelungen zur direkten 
Demokratie auf Kommunalebene in 
Rheinland-Pfalz und ihre Anwendung

Bürgerentscheide auf kommunaler Ebene sind in den 
jeweiligen Landesgesetzen aller 16 Bundesländer ge-
regelt. Sie umfassen i.d.R. die Möglichkeiten zur Stel-
lung eines Einwohnerantrags sowie zur Beantragung 
von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden. Unter-
schiede bestehen allerdings in Bezug auf die Hürden 
für die Praktizierung direkter Demokratie in Form von 
Unterschriftenquoren, Zustimmungsquoren und the-
matischen Ausschlüssen.

5  Vgl. Wissenschaftszentrum für Sozialforschung Berlin
6  Vgl. Bertelsmann Stiftung: Bürger fordern direkte Beteiligung. 

Bürgerentscheide

4 Bürgerbegehren und Bürgerentscheide
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In Rheinland-Pfalz fanden Bürgerbegehren und -ent-
scheide im Jahr 1994 Eingang in die Gemeindeordnung. 
Seitdem wurden hier 143 Bürgerbegehren initiiert, von 
denen bislang 38 zu einem Bürgerentscheid führten. 
In den vergangenen fünf Jahren wurden allerdings nur 
noch 28 Begehren gestartet und fanden lediglich vier 
Bürgerentscheide statt. Von den insgesamt 38 durch-
geführten Bürgerentscheiden waren 20 im Sinne der 
Antragssteller erfolgreich. Darüber hinaus führten Bür-
gerbegehren in fünf Fällen zu einem Kompromiss zwi-
schen Gemeinde und Antragsstellern. In 17 Fällen trug 
ein Begehren zu einem veränderten Gemeinderatsbe-
schluss bei.7

Die Rheinland-Pfälzische Gemeindeordnung (GemO) 
und die Landkreisordnung (LKO) wurden zuletzt durch 
Artikel 2 des Ersten Landesgesetzes zur Kommunal- 
und Verwaltungsreform vom 28.09.2010 geändert. 
Die Durchführung von Bürgerentscheiden wurde dabei 
deutlich erleichtert. 

Quelle: Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz 

Die Bürger der rheinland-pfälzischen Gemeinden 
haben nach § 17 GemO RLP (schon bisher) die Mög-
lichkeit, mit Hilfe eines Einwohnerantrages den Ge-
meinderat dazu zu verpflichten, „über eine bestimmte 
Angelegenheit der örtlichen Selbstverwaltung, für de-
ren Entscheidung er zuständig ist“, zu beraten und zu 
entscheiden. Hierfür sind (abhängig von der Gemein-
degröße) Unterschriften von 2 - 5 % der Einwohner 
erforderlich. Einen Einfluss auf das Ergebnis der Bera-
tungen können die Bürger über diesen Weg allerdings 
nicht nehmen. 

Die in § 17a GemO RLP getroffenen Regelungen zu 
Bürgerbegehren und Bürgerentscheid sind demgegen-
über erheblich wirkungsstärker. Der Bürgerentscheid 
ist einem Beschluss des Gemeinderates gleichgestellt, 
muss von den Verantwortungsträgern umgesetzt wer-
den und kann frühestens nach drei Jahren durch den 
Gemeinderat abgeändert werden.

Die durch das Gesetz vom 28.09.2010 geänderte 
rheinland-pfälzische Gemeindeordnung sieht im § 17a 
zwei Möglichkeiten zur Herbeiführung eines Bürger-
entscheides vor: Einen Ratsbeschluss („Ratsreferen-
dum“)8 und ein erfolgreiches Bürgerbegehren.

Ein Bürgerbegehren ist erfolgreich, wenn mindestens 
10 % (Mindestunterschriftenquorum) der bei der letz-
ten Wahl zum Gemeinderat wahlberechtigten Einwoh-
ner unterzeichnet haben (bisherige Regelung: 15 %). 
In kleineren Gemeinden reichen oftmals auch weniger 
Unterschriften aus: In Gemeinden mit bis zu 50.000 
Einwohner sind 3.000 Unterschriften erforderlich, in 
Gemeinden mit 50.001 bis 100.000 Einwohner 6.000, 
in Gemeinden mit 100.001 bis 200.000 Einwohner 
12.000 und in Gemeinden mit mehr als 200.000 Ein-
wohner 24.000 Unterschriften.

7 Vgl. Website Forschungsstelle Bürgerbeteiligung und direkte Demokratie
8 Danach kann der Stadt- bzw. Gemeinderat beschließen, dass über eine Angelegenheit der Gemeinde ein Bürgerentscheid stattfindet. Es 
liegen dazu noch keine Erfahrungen vor.
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Diese Staffelung gilt auch in den Landkreisen - hier ent-
fällt allerdings die 10-%-Regelung.

Wurde von der Gemeindeverwaltung positiv über 
die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens entschieden 
(Kriterien hierfür sind neben der erforderlichen Un-
terschriftenzahl eine mit „Ja“ oder „Nein“ zu beant-
wortende Frage, eine ausreichende Begründung und 
ein Vorschlag für die Deckung der Kosten des enthal-
tenden Vorschlags), so obliegt ihr die Durchführung 
des Bürgerentscheids. Kommt der Gemeinderat der 
Forderung des Bürgerbegehrens bereits vorab nach, 
entfällt der Bürgerentscheid.

Für den Erfolg eines Bürgerentscheids gelten zwei 
Voraussetzungen: Zum einen muss sich eine einfache 
Mehrheit der Abstimmenden für den Antrag ausspre-
chen. Dabei soll das vorhergehende Unterschriften-
quorum beim Bürgerbegehren sicherstellen, dass ein 
hohes Interesse der Bürgerinnen und Bürger an der 
Abstimmungsfrage gegeben ist und sich der Aufwand 
für einen Bürgerentscheid lohnt. Zum anderen muss 
die Zahl der Positivstimmen mindestens 20 % aller 
Wahlberechtigten betragen (Zustimmungsquorum). 
Damit ist eine Grenze für einen Entscheid durch Min-
derheiten gesetzt. Bis Ende 2010 waren es noch 30 %. 
Wird diese Mehrheit nicht erreicht, so hat der Gemein-
derat über die Angelegenheit zu entscheiden.

Folgerungen

Die im Ersten Landesgesetz zur Kommunal- und Ver-
waltungsreform vom 28.09.2010 vorgenommene Ab-
senkung der Quoren mit der damit verbundenen Er-
leichterung der Durchführung von Bürgerbegehren 
und Bürgerentscheiden erscheint in Abwägung der 
verschiedenen Aspekte angemessen und richtig.

Weitere Erleichterungen, wie sie von verschiedenen 
Seiten vorgeschlagen werden9, sollten erst in Betracht 
gezogen werden, wenn Erfahrungen mit den nunmehr 
bestehenden Regelungen gesammelt werden konnten. 
Außerdem sollten vorher die Voraussetzungen für die 
Gewährleistung fundierter sachbezogener Entschei-
dungen durch die Bürger verbessert werden. Dies be-
trifft insbesondere die Informationsvoraussetzungen 
und deren Nutzung (mit erheblichem Zeitaufwand ver-
bunden), die Sicherung der Teilnahmemöglichkeiten 
für alle Bevölkerungsgruppen, die Berücksichtigung 
von zeitlichen Verzögerungen und Kosten, das Einüben 
des Zusammenwirkens von repräsentativer und di-
rekter Demokratie etc. Darauf wurde an anderer Stelle 
bereits hingewiesen.

Bürgerentscheide

9 So fordert z.B. der „Mehr Demokratie e.V.“ mit Hinweis auf bestehende Regelungen in Bayern eine weitere Senkung des Unterschriften-
quorums bei Bürgerbegehren und eine Streichung des Zustimmungsquorums bei Bürgerentscheiden. (Vgl. Mehr Demokratie e.V., Positionen 
13, S. 5)
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10  Negativkatalog [§ 17a (2) GemO]
„Ein Bürgerentscheid ist nicht zulässig über…
1. Angelegenheiten, die kraft Gesetzes dem Bürgermeister obliegen,
2. Fragen der inneren Organisation der Gemeindeverwaltung,
3. die Rechtsverhältnisse der Ratsmitglieder, des Bürgermeisters, der Beigeordneten und der sonstigen Gemeindebediensteten,
4. die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan mit den Anlagen, die Abgabensätze und die Tarife der Versorgungs-, Entsorgungs- und Ver-
kehrsbetriebe der Gemeinde,
5. den Jahresabschluss und den Gesamtabschluss der Gemeinde, die Feststellung des Jahresabschlusses jedes Eigenbetriebes, die Verwen-
dung des Jahresgewinnes oder die Behandlung des Jahresverlustes sowie die Entlastung des Bürgermeisters und der Beigeordneten,
6. die Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen,
7. Vorhaben, für deren Zulassung ein Planfeststellungsverfahren oder ein förmliches Verwaltungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung 
erforderlich ist,
8. Entscheidungen in Rechtsbehelfs- und Rechtsmittelverfahren sowie
9. gesetzwidrige Anträge.“
Anmerkung zu Punkt 6: Die Einbeziehung des Aufstellungsbeschlusses erscheint abwegig, da es hier um keine Abwägungsfrage geht.

11  Unbenommen von diesem Ausschluss besteht gemäß aktueller Rechtsprechung des VGH Baden-Württemberg der Beschluss, wonach 
Grundsatzentscheidungen zur Gemeindeentwicklung im Vorfeld eines bauplanungsrechtlichen Verfahrens auch dann Gegenstand eines 
Bürgerbegehrens sein können, wenn in der Gemeindeordnung die Bauleitplanung, wie im Falle der Gemeindeordnung Baden-Württemberg 
ebenfalls gegeben, Gegenstand des Negativkataloges ist. (Vgl. VGH Baden-Württemberg)

4.3 Bürgerentscheide bei der Bau- 
 leitplanung
Es besteht in der Gemeindeordnung für Rheinland-
Pfalz weiterhin ein sog. Negativkatalog10, der zahl-
reiche Themen von der Durchführung eines Bürgerent-
scheids ausschließt. Den Kern dieses Negativkatalogs 
bilden der Finanzbereich, die Bauleitplanung sowie 
Planfeststellungsverfahren.

Es soll zunächst auf die Frage eingegangen werden, 
ob in Rheinland-Pfalz über die derzeitige Bürgerbetei-
ligung hinaus auch Bürgerentscheide für die Bauleit-
planung vorzusehen sind, zumal diese Möglichkeit in 
den Stadtstaaten sowie in Bayern, Hessen, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen bereits besteht.

Aufgrund des expliziten Ausschlusses der Zulässigkeit 
eines Bürgerentscheids im Rahmen der Aufstellung, 
Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen sind 
die Möglichkeiten der direkten Einflussnahme der 
Bürger auf das kommunale Planungshandeln einge-
schränkt.11

Bei der fachlich-inhaltlichen Beurteilung zeigt sich vor 
allem das Problem der teilweisen hohen Komplexität 

sowie der Zukunftsorientierung der Fragestellungen 
- eingebettet in mittel- und langfristige Gesamtstrate-
gien für die Entwicklung einer Gemeinde. Das dafür er-
forderliche Expertenwissen und die damit verbundene 
Rationalität der Entscheidungen kann beim Bürger zu-
nächst nicht ohne weiteres vorausgesetzt werden. Im 
Zusammenhang damit wird z.B. auch in Zweifel gezo-
gen, ob eine komplexe Abwägungsentscheidung, die 
alle in § 1 (6) BauGB genannten Belange berücksichtigt 
(gesetzeskonforme Abwägung), im Rahmen eines Bür-
gerentscheides erfolgen könne, der lediglich die Wahl 
zwischen Zustimmung und Ablehnung lässt. 

Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass durch eine um-
fassende Information und bürgerfreundliche Kommu-
nikation ein Wissensstand erreicht werden kann, der 
eine sachliche Diskussion und konstruktive Entschei-
dungen durchaus ermöglicht.

Erfahrungen in der Schweiz zeigen, dass die Erarbei-
tung einer klaren Vorlage auch bei komplexen Sach-
verhalten die Schlüsselkomponente für erfolgreiche 
Abstimmungsverfahren darstellt. 

Es sei außerdem darauf aufmerksam gemacht, dass 
sich auch die Ratsmitglieder nur in begrenztem Maße 
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Expertenwissen aneignen können, was in der Regel 
nur bei relativ wenigen Personen in den jeweiligen 
Fachausschüssen geschieht. Die parlamentarische Ent-
scheidung geht dann weitgehend von dieser geringen 
Zahl politischer „Experten“ aus, was unbefriedigend 
erscheinen muss, weil sich dahinter eine vielfach zu 
starke Macht der Verwaltung zeigt.

Neben anderen weniger bedeutsamen Aspekten, auf 
die hier nicht näher eingegangen wird, schälen sich als 
Kernprobleme bei parlamentarischen Entscheidungen 
wie auch bei Bürgerentscheiden die Informationsbe-
reitstellung einerseits und deren Verarbeitung ande-
rerseits heraus. Als problematisch erweisen sich auch 
sog. „Stellvertreterfragen“, wenn z.B. anstelle der 
Kernfrage über eine Nebenfrage des vorgesehenen 
Projektes abzustimmen ist.12 Gleichzeitig trägt die Ab-
stimmung über eine einzelne Fragestellung, noch dazu 
wenn sie lediglich einen Nebenaspekt des Projektes 
betrifft, nur selten der hohen Komplexität planerischer 
Maßnahmen Rechnung.

Hier ist vor allem die Verwaltung (Planer) gefordert: 
Gut verständliche Darstellungen in Plan und Sprache 
(im Spannungsfeld zu juristischen Anforderungen), 
nachvollziehbare Erläuterungen und Begründungen, 
auch mit Aufzeigen von Alternativen etc. sind gefragt. 
Daran mangelt es bis heute vielfach, wodurch die Be-
arbeitung in den Ratsgremien erschwert wird und des-
halb oft in unzureichendem Maße erfolgt. Dies stärkt 
wiederum gewollt oder ungewollt die „faktische Ent-
scheidungsmacht“ der Verwaltung und lässt den not-
wendigen Ideenwettbewerb vielfach gar nicht entste-
hen.

In gleicher Weise wie bei den Ratsgremien muss mit 
der Einführung von Bürgerentscheiden, wie schon 
erwähnt, in größerem Maße die Bereitschaft einher-

gehen, sich mit den vielfach immer komplexer wer-
denden Sachverhalten intensiv zu beschäftigen. Dafür 
sind die Bürger zunächst in die Lage zu versetzen, die 
Zielsetzungen und Zusammenhänge nachzuvollziehen. 
Die bereits vielfältig praktizierten Bürgerbeteiligungen 
(ohne Entscheidungsbefugnis) können dafür eine gute 
Grundlage bilden. Trotzdem werden sich oft nur Min-
derheiten für derartige Aktivitäten mobilisieren lassen, 
die dann unter Umständen Entscheidungen dominie-
ren. Dieses Problem stellt sich aber auch bei geringer 
Wahlbeteiligung im parlamentarischen System und 
dürfte sich nicht in idealtypischer Weise lösen lassen.

Eine Normierung von Verfahren der Bürgerbeteiligung 
und insbesondere der Bürgerentscheidung könnte dazu 
führen, dass auch bei unstrittigen Fragen aufwändige 
Verfahren durchzuführen wären. Es sollte aber ver-
sucht werden, gewisse Standards dafür zu entwickeln, 
wann Bürgerentscheide sinnvoll bzw. notwendig sind.

12 Anstelle über ein geplantes ECE-Center wurde z.B. in Kaiserslautern vor kurzem „offiziell“ nur über den Verkauf des dafür erforderlichen 
Grundstückes, nicht aber über das Projekt als solches, abgestimmt. 

Bürgerentscheide

Quelle: Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz 
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13 Nähere Ausführungen dazu in der Ministerratsvorlage „Bürgerbeteiligung bei raumbedeutsamen und politisch relevanten Großvorhaben“ 
der Landesregierung Rheinland-Pfalz, S. 20
14 Ministerratsvorlage „Bürgerbeteiligung bei raumbedeutsamen und politisch relevanten Großvorhaben“ der Landesregierung Rheinland-
Pfalz, S. 21
15 Die durchschnittliche Pro-Kopf-Gesamtschuldenbelastung ist nahezu doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt und das Niveau der be-
sonders problematischen Kassenkredite ist nahezu dreimal so hoch wie im Bundesdurchschnitt.

Folgerung

In Würdigung der verschiedenen Aspekte ist auch für 
Rheinland-Pfalz zu empfehlen, Bürgerbegehren und 
Bürgerentscheide bei der Bauleitplanung einzufüh-
ren. Auf der Grundlage der Erfahrungen und der Recht-
sprechung aus den anderen Bundesländern wäre u.U. 
näher zu prüfen, bei welchen Schritten im Verfahren 
dies besonders sinnvoll ist. In Verbindung damit sind 
auch hier die dafür erforderlichen Voraussetzungen zu 
verbessern.

4.4 Bürgerentscheide in Raumord- 
 nungs- und Planfeststellungs- 
 verfahren

Es stellt sich die Frage, inwieweit es sinnvoll und sach-
gerecht ist, auch bei Raumordungs- und/oder Geneh-
migungs- bzw. Planfeststellungsverfahren über die 
bereits bestehende Bürgerbeteiligung (ohne Entschei-
dungsbefugnisse) hinaus Bürgerentscheide durchzu-
führen.

Regelungen zu verbindlichen Bürgerentscheiden im 
Rahmen der Planfeststellung wären von Seiten des 
Landes durch Änderung von Punkt 7 des Negativka-
talogs (§ 17a (2) der Gemeindeordnung) möglich. Sie 
können gegebenenfalls jedoch i.d.R. erst am Ende des 
Entscheidungsprozesses nach Abschluss der Abwägung 
erfolgen13. Darin liegt ein wesentlicher Nachteil, da es 
für die Frage des „ob“ in diesem Stadium zu spät ist, 
zumal auch bereits kostspielige Planungs- und Durch-
führungsvorbereitungen getroffen sind. Auch die bei 
diesem Verfahrensstand bestehende fachliche Kom-

plexität ist für den Laien kaum noch überschaubar. 
Deshalb erweisen sich Bürgerentscheide hier nicht als 
sinnvoll.

Demgegenüber bietet sich hierfür das vorgelagerte 
Raumordnungsverfahren an, das vielfach schon ei-
nen relativ hohen Konkretisierungsgrad aufweist.14 
Hier steht das „ob“ eines Projektes in einem konkreten 
Raumbezug im Mittelpunkt. Es ist jedoch zu beachten, 
dass zu diesem Zeitpunkt viele entscheidungsrelevante 
Aspekte noch nicht feststehen. 

Folgerung

Es wird in Übereinstimmung mit der Ministerratsvor-
lage empfohlen, die Durchführung von Bürgerent-
scheiden in Verbindung mit Raumordnungsverfahren 
zu ermöglichen. Sie sollten aber nur bei Projekten mit 
besonders hohem Bürgerinteresse zur Anwendung 
kommen.

4.5 Bürgerentscheide im kommu- 
 nalen Finanzbereich

Die nunmehr deutlicher erkannten Erfordernisse von 
Defizit- und Schuldenabbau beinhalten Chancen einer 
stärkeren Bürgerbeteiligung und Mitverantwortung, 
denen nachzugehen ist. Aufgrund der besonders ho-
hen Verschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz15 

wird der kommunale Handlungs- und Entscheidungs-
spielraum in zunehmendem Maße eingeschränkt. Dies 
hat negative Auswirkungen auf die demokratischen 
Entscheidungsprozesse und birgt Gefahren für den ge-
sellschaftlichen Frieden.
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Vor dem Hintergrund der Staatsschuldenkrise in Eu-
ropa und der Einführung von Basel III werden Defizit- 
und Kreditrisiken mittlerweile auch auf kommunaler 
Ebene neu bewertet. Eine Fortsetzung der bisherigen 
Verschuldungspraxis dürfte daher nicht nur normativ, 
sondern auch de facto unmöglich sein. Folgerichtig 
stellt sich die Frage nach den Ursachen der Gemeinde-
finanzprobleme.

Diese sind im komplexen Zusammenspiel
 o kommunal-exogener Rahmenbedingungen (u.a. 

staatliche Aufgabenzuordnung ohne entspre-
chende finanzielle Ausstattung) und

 o kommunal-endogener Voraussetzungen und 
Entscheidungen (u.a. Konflikthaftigkeit der loka-
len Willensbildungsprozesse) zu sehen.

Nicht nur in großen Städten mit hoher wirtschafts- und 
sozialstruktureller Belastung wurde die Lücke zwischen 
den – großenteils staatlich vorgegebenen – Ausgaben 
und Einnahmen in der jüngeren Vergangenheit häufig 
durch die Aufnahme neuer Schulden geschlossen, zu-
mal die wachsende Schuldenlast in der öffentlichen 
Diskussion und insbesondere im Bewusstsein der Bür-
ger lange Zeit nur eine geringe Rolle spielte. Hinzu kam 
die bereits erwähnte verbreitete Anspruchshaltung 
der Bürger bezüglich der Bereitstellung kommunaler 
Einrichtungen und Leistungen sowie die vielfach zu 
einseitige Orientierung an staatlichen Zuschüssen für 
bestimmte Projekte, oftmals ohne Berücksichtigung 
des kommunalen Finanzierungsanteils und ihrer Fol-
gekosten.

Vor diesem Hintergrund ist festzustellen, dass die 
repräsentativ-demokratischen Entscheidungs- und 
Kontrollmechanismen bezüglich einer an dem Leitbild 
der Nachhaltigkeit ausgerichteten Haushaltspolitik in 
zahlreichen rheinland-pfälzischen Kommunen versagt 
haben. Der kommunalpolitische Handlungsspielraum 

auch für die nachfolgenden Generationen wurde hier-
durch, wie schon eingangs erwähnt, massiv eingeengt. 
Gleichzeitig kommen neue kostspielige Aufgaben auf 
die Gemeinden zu (Demographischer Wandel/Energie-
wende/Klimawandel...).

Die kommunalen Amts- und Mandatsträger sehen sich 
damit auf Jahre hinaus vor höchst unpopuläre Maß-
nahmen und Entscheidungen gestellt, denen sie bisher 
aus dem Weg gingen. Dabei kommen sie nicht umhin, 
die Bürger daran stärker zu beteiligen. Derartige Aktivi-
täten sind schon im Gange, z.B. informelle Diskussionen 
über die Stilllegung kommunaler Einrichtungen etc.

Auf Seiten der Bürger bahnt sich unter dem Eindruck 
der Diskussion über die Gefahren staatlicher Zahlungs-
unfähigkeit ein Umdenken bezüglich des Schulden-
machens der öffentlichen Hand an. Daher besteht die 
Möglichkeit, dass sich auch von dieser Seite die Voraus-
setzungen für ein besseres Miteinander bei der Durch-
führung teilweise einschneidender Maßnahmen durch 
ein wachsendes Verständnis für die Kosten kommu-
naler Leistungen verbessern, die jeweils im Zusam-
menhang zu sehen sind.

Ein Kernproblem stellt die Überwindung der beste-
henden „Fiskal- und Schuldenillusion“ dar. Sie ist das 
Ergebnis einer mangelnden Fühlbarkeit der - mit der 
Bereitstellung öffentlicher Leistungen verbundenen - 
Kosten und hat dazu geführt, dass ein hohes Leistungs-
niveau nachgefragt und auch bereitgestellt wurde, 
ohne dass die Finanzausstattung entsprechend ange-
passt worden wäre. Die Vernachlässigung der Zusam-
menhänge bzw. Wechselwirkungen zwischen Entschei-
dern, Nutzern und Kostenträgern auch angesichts 
der vielfach bestehenden Mischfinanzierung kann als 
„organisierte Verantwortungslosigkeit“ bezeichnet 
werden, die ausgaben- und verschuldungserhöhende 
Anreizstrukturen schafft.16

Bürgerentscheide
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Diese Grundproblematik ist unter den bestehenden 
Rahmenbedingungen nicht ohne weiteres zu lösen. 
Daher fehlt vorläufig eine wichtige Voraussetzung für 
den erfolgsversprechenden Einsatz von Bürgerent-
scheiden, wie sie als Finanzreferenden erfolgreich in 
der Schweiz praktiziert werden. Dort hat sich in einem 
System mit einem weitgehend funktionierenden Ver-
bund von Nutzern, Kostenträgern und Entscheidern die 
direkte Demokratie bewährt, was auch im Rahmen von 
empirischen Untersuchungen nachgewiesen werden 
konnte.17 Dabei stellte sich heraus, dass in den Kommu-
nen mit leicht durchführbaren und damit häufig prak-
tizierten Finanzreferenden weniger ausgegeben wurde 
als in denjenigen, in denen dies nicht der Fall war. Das 
heißt, dass die Schweizer Bürger offenbar stärker um 
die Haushaltsdisziplin besorgt waren als die gewähl-
ten Vertreter.18

Ein wichtiger erster Schritt zur stärkeren Einbindung der 
Bürger in die anstehenden finanziellen Entscheidungen 
ist auch hier die Bereitstellung allgemein verständ-
licher Informationen über die relevanten Haushalts-
positionen und insgesamt über die Zusammenhänge 
eines kommunalen Haushaltes. Vor allem gilt es, die 
Wechselbeziehungen zwischen kommunalen Leistun-
gen und den Steuer- und Abgabenzahlungen der Bür-
ger weit mehr als bisher zu verdeutlichen. Darauf auf-
bauend können dann auch öffentliche Debatten über 
Kosten und Nutzen von Projekten und Maßnahmen 
durchgeführt werden.

In Verbindung damit bietet das informelle Instrument 
des mehrfach erfolgreich praktizierten Bürgerhaus-
haltes19 eine gute Grundlage, um die Einwohner an das 

16 Vgl. Boettcher [2011], S. 12: „Aufgrund der engen rechtlichen, administrativen und finanziellen Verflechtungen zwischen Bund und Ländern 
und Ländern und Kommunen ist der politische und ökonomische Verbund zwischen Nutzern, Kostenträgern und Entscheidungsverantwort-
lichen der öffentlichen Leistungserbringung gleich mehrfach durchbrochen.“
17 Vgl. Egger, Thomas [2011]: Bürgerbeteiligung (bzw. Bürgerentscheide) in der Schweiz. Manuskript, Bern.
Vgl. Hulliger, Hans-Peter [2011]: Bürgerentscheidung und Bürgerbeteiligung in der Schweiz. Manuskript, Zürich. 
Vgl. Lendi, Martin [2011]: Demokratie und Infrastruktur - ein Responsum. 
18 Vgl. Feld/Kirchgässner [2001]
19 Vgl. Schwarting [2009]

Verständnis der relevanten finanziellen Zusammenhän-
ge heranzuführen. Dazu ist insbesondere im Rahmen 
einer gezielten Öffentlichkeitsarbeit der kommunale 
Haushalt - in verständlicher Weise zusammengefasst 
- als Grundlage für Anregungen und Vorschläge darzu-
stellen. Auf diese Weise kann eine wichtige Vorausset-
zung für eine schrittweise auszubauende stärkere Bür-
gerbeteiligung geschaffen werden. Erste Erfahrungen 
mit Bürgerhaushalten zeigen, dass die Bürgerschaft 
sehr wohl in der Lage ist, im Rahmen einer Beteiligung 
konstruktive Vorschläge zu Einsparungen, Leistungs-
reduzierungen oder auch Einnahmeverbesserungen 
zu machen. Bürgerentscheide wie in der Schweiz dürf-
ten allerdings in diesem Aufgabenfeld erst nach vieler-
lei Vorbereitungen in Betracht kommen, zumal dies für 
alle Beteiligten Neuland darstellt.

Folgerung

Mit Blick auf die besonders hoch verschuldeten Kom-
munen in Rheinland-Pfalz wird deutlich, dass alleine 
von der Stärkung direktdemokratischer Elemente unter 
den gegebenen finanzpolitischen Rahmenbedingungen 
zunächst keine durchgreifende Lösung der bestehen-
den Haushaltsprobleme zu erwarten ist. Eine Auswei-
tung von Bürgerentscheiden auf den kommunalen 
Finanzbereich in Rheinland-Pfalz wäre grundsätzlich 
richtig, kann aber angesichts der noch fehlenden Vo-
raussetzungen vorläufig nicht empfohlen werden.
Ein erster Schritt in diese Richtung könnte darin beste-
hen, informelle Bürgerbefragungen über die Prioritä-
tenbildung bei künftigen kommunalen Projekten, z.B. 
zwischen den Bereichen Soziales, Sport, Kultur, Ver-
kehr, Ver- und Entsorgung etc. durchzuführen.
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Es sei nochmals hervorgehoben, dass es neben den 
angesprochenen rechtlichen Änderungen zunächst vor 
allem darum geht, den bestehenden Rechtsrahmen 
für die Bürgerbeteiligung (ohne Entscheidungsbefug-
nisse) und für Bürgerentscheide sinnvoll auszufüllen 
sowie das zur Verfügung stehende vielfältige Instru-
mentarium der informellen Bürgerbeteiligung unter 
Berücksichtigung bestehender Erfahrungen zielgerich-
tet einzusetzen. Hier muss der Schwerpunkt der aktu-
ellen Aktivitäten liegen. Auf der Grundlage der dabei 
gewonnenen Erkenntnisse kann dann eine zukunfts-
weisende Erweiterung des Rechtsrahmens angegangen 
werden.

Insbesondere ist an einigen anschließend näher darge-
stellten Schlüsselfaktoren für den schrittweisen Auf-
bau einer neuen Kultur der Bürgerbeteiligung mit den 
dafür erforderlichen Lernprozessen bei allen Beteilig-
ten anzusetzen. Die Art der Herangehensweise ist da-
bei unterschiedlich, z.B. zwischen größeren Infrastruk-
turprojekten, wirtschaftlich attraktiven Vorhaben oder 
Projekten, für welche die Vorhabenträger erst gesucht 
werden müssen. Die damit verbundenen Aktivitäten 
benötigen Zeit und Ausdauer, zumal auch immer wie-
der Rückschläge und Enttäuschungen zu überwinden 
sein werden.

In den folgenden Ausführungen stehen vor allem die 
Akteure der Kommunen aufgrund ihrer zentralen Be-
deutung für die diesbezügliche Entwicklung im Vorder-
grund. Aber auch die Landesregierung, die Bürger und 
die Medien stehen in besonderem Maße in der Pflicht. 
Dasselbe gilt für weitere Akteursgruppen, auf die hier 
nicht näher eingegangen wird.

Schlüsselfaktoren

5 Schlüsselfaktoren für die Verbesserung und Weiterentwicklung  
 der Bürgerbeteiligung und Bürgerentscheide

5.1  Aufgaben der Kommunen

In erster Linie sind die Kommunen gefordert und es 
gibt durchaus schon gute Beispiele dafür, wie sie auf 
ihre Bürger zugehen und diese in Entscheidungspro-
zesse einbinden.
 
Generell geht es um die Bereitschaft und Fähigkeit der 
Kommunalverwaltungen und Räte, die Mitwirkungs-
bereitschaft bzw. -ansprüche der Bürger anzuerken-
nen und zu fördern, wobei verständliche und faire 
Spielregeln für ein besseres und vertrauensvolles Mit-
einander zu entwickeln sind.

Die Exekutive (Verwaltung) sollte sich wieder stärker 
als Dienstleister für demokratische Abstimmungspro-
zesse und deren Umsetzung verstehen. Die Legislative 
(Stadtrat) sollte sich mehr auf die zentralen Fragestel-
lungen der Gestaltung kommunaler Politik konzen-
trieren. Beide, Exekutive und Legislative sollten „sich 
zurücknehmen“ und die Macht (die sie ausüben) als 
geliehen verstehen mit ihrer Verantwortung zur Zu-
kunftsgestaltung des Gemeinwesens und nicht zur Ver-
teidigung ihrer Machtposition.

Dabei gilt es auch, Vorbehalte und Ängste bei den 
Ratsmitgliedern und den politischen Parteien vor 
einem Zuständigkeits- bzw. Machtverlust abzubauen, 
die meist nicht offen artikuliert werden.

Die Verwaltungsmitarbeiter sind bei der Aus- und 
Weiterbildung auf ihre wichtige Rolle bei der Bürgerbe-
teiligung als festem Bestandteil ihrer Aufgabenwahr-
nehmung besser vorzubereiten. Dies beinhaltet auch 
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den Einsatz des inzwischen zur Verfügung stehenden 
Informations- und Wissensmanagements.

Zentral für eine erfolgreiche Bürgerbeteiligung ist das 
Verständnis des Stadtrates bezogen von seiner eige-
ne Rolle und Verantwortung bei der Einbeziehung der 
Bürger in einen ständigen Prozess der Kommunikati-
on. Daher bedarf es bei dem Einsatz der bestehenden 
Instrumente einer stärkeren Einbindung des Stadtrates 
in entsprechende Verfahren. Die bisher einseitige Aus-
richtung an der Exekutive verhindert einen echten Dia-
log.

Die Verfahren und Inhalte einer Bürgerbeteiligung 
müssen durch den Stadtrat legitimiert werden – der 
Stadtrat muss sich im Gegenzug umfassend mit den 
vorgetragenen Anliegen und kritischen Anmerkungen 
auseinandersetzen.

Bürgerbeteiligung verlangt in allen Stufen ein von Be-
ginn geregeltes, transparentes Verfahren mit einem 
klaren Zeitplan. Dabei sollten keine falschen Erwar-
tungen geweckt werden. Nur wenn die Rahmenbe-
dingungen von Beginn geklärt und die Beteiligungsan-
gebote zu einem Zeitpunkt erfolgen, an dem zentrale 
Entscheidungen noch offen sind und sie nicht als Legiti-
mierung eines bereits eingeleiteten oder gar beschlos-
senen Projektes dienen sollen, kann erwartet werden, 
dass sich die Bürger engagieren. Der politische Wille, 
Bürger in die Planungs- und Entscheidungsprozesse 
einzubeziehen, muss glaubwürdig vermittelt werden. 

Wichtig für den Erfolg von Bürgerbeteiligung ist eine 
sorgfältige Vorbereitung und Gestaltung der Veran-
staltungen. Hierzu gehört eine kompakte, objektive 
Information (schriftlich und mündlich) mit klarer Kenn-
zeichnung von Wertungen. Auf langatmige Ausfüh-
rungen sollte verzichtet und der Zeitaufwand für die 

Bürger berücksichtigt werden. Die Angebote sollten 
so ausgelegt werden, dass möglichst alle gesellschaft-
lichen Gruppen erreicht werden und insbesondere die 
bildungsfernen Einwohner bei der Artikulation ihrer 
Meinungen und Vorstellungen unterstützt werden.

Die wichtigste Voraussetzung für eine funktionierende 
Bürgerbeteiligung ist die Durchsetzung des Öffentlich-
keitsprinzips und der Transparenz. Repräsentatives 
Handeln (ganz gleich ob durch die Exekutive oder die 
Legislative) muss jederzeit zurechenbar sein. Es geht vor 
diesem Hintergrund nicht nur um ein „Mehr“ an Bür-
gerbeteiligung, sondern um die Erhöhung der Transpa-
renz zur Schaffung von Akzeptanz und zum Abbau von 
Legitimationsverlusten. Wenn es um geliehene Macht 
geht, so muss diese in ihrer Auswirkung nachvollzieh-
bar sein; erst dann kann der Bürger beurteilen, nach 
welchen Kriterien seine Vertreter Entscheidungen tref-
fen. Daher sollten z.B. die Ausschusssitzungen der Ge-
meinderäte grundsätzlich öffentlich sein. 

Für eine effizientere Kommunikation ist die Vermitt-
lung der relevanten Sachverhalte in einer bürgernahen 

Quelle: Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz 
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Sprache erforderlich. Diese Aufgabe kann sich ange-
sichts der teilweisen Unverzichtbarkeit bestimmter 
fachlicher bzw. juristischer Begriffe und damit zusam-
menhängender komplizierter Sachverhalte als schwie-
rig erweisen. Die relevanten Fachbegriffe sollten in 
Verbindung mit einer teilweisen Komplexitätsreduk-
tion jeweils näher erläutert werden. Auch der Bürger 
kommt nicht umhin, sich damit zu beschäftigen. 

Es wird als notwendig erachtet, dass unter Nutzung 
neuer elektronischer Technologien alle geeigneten 
Kommunikations- und Informationskanäle Verwen-
dung finden. Derzeit bietet sich dafür vor allem das 
Internet an, gerade auch bei der Heranführung der Ju-
gend an kommunale Entscheidungsprozesse. Dabei ist 
es erforderlich, zu einer vernetzten Struktur zu gelan-
gen, die einmal den Prozess der Willensbildung inner-
halb einer Kommune (im Bereich der Legislative und 
Exekutive) abbildet, aktuell jeweils aufzeigt, welche 
Fragen und Probleme in welcher Priorität und Fristig-
keit anstehen und wo die Mitwirkung des Bürgers (mit 
welchem Effekt) möglich ist.

Bei diesbezüglichen Netzwerken sind außerdem die 
Gefahren der Manipulation und einer selektiven Wir-
kung (bildungsferne Schichten oder Migranten ohne 
Internetzugang) zu beachten. Die Internetauftritte der 
Kommunen sollten auch eine geeignete Struktur auf-
weisen: Nicht die Binnensicht der Verwaltung, sondern 
der Blickwinkel der Bürger sollte im Vordergrund ste-
hen. Im Rahmen der Nutzung der Informations- und 
Kommunikationssysteme zur Bürgerbeteiligung muss 
auch beachtet werden, dass unkonventionelle, technik-
intensive Beteiligungsformen insbesondere für jene 
Bevölkerungsteile eine Hemmschwelle darstellen, die 
ohnehin nur sehr schwer mit Beteiligungsangeboten 
zu erreichen sind. Um dem Entgegenzuwirken, müsste 
neben anderen Maßnahmen auch eine größere Zahl 
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öffentlicher Terminals geschaffen werden (eventuell 
mit Assistenz), um auch diejenigen einzubeziehen, die 
keinen direkten Zugang zum Internet haben. Beispiele 
gibt es bereits bei den Bürgerhaushalten, wo Seminare 
dazu angeboten werden, wie Stellungnahmen zum 
Bürgerhaushalt online eingegeben werden können.

Die hier aufgeführten Erfordernisse und Möglichkeiten 
kommunaler Aktivitäten zur Weiterentwicklung der 
Bürgerbeteiligung sind mit einem zusätzlichen Zeit- 
und Kostenaufwand verbunden, der vordergründig 
im direkten Widerspruch zur notwendigen Beschleu-
nigung und Vereinfachung des Verwaltungshandelns 
steht. Dieser bewegt sich aber, wie Beispiele zeigen, 
in einem überschaubaren Rahmen. Dabei ist gleich-
zeitig zu beachten, dass innerhalb absehbarer Zeit vor 
allem Sparmaßnahmen mit Leistungskürzungen sowie 
Steuer- und Abgabenerhöhungen auf der kommunalen 
Agenda stehen werden, die nicht gegen, sondern nur 
mit den Bürgern in erforderlichem Maße realisiert wer-
den können. Die Kosten verstärkter Bürgerbeteiligung 
stellen in der Regel nur einen Bruchteil der Einspar- 
und Konsolidierungsbeträge dar, um die es dabei geht.

5.2  Unterstützung der Kommunen  
 durch die Landesregierung (ISIM)

Die Kommunen benötigen zur Vorbereitung und 
Durchführung der aufgezeigten Aktivitäten vielfach 
Hilfestellung und Unterstützung durch die Landesre-
gierung. Dabei geht es weniger um finanzielle Zuschüs-
se als vielmehr um die Vermittlung von Wissen und 
Erfahrung sowie um die Zusatzqualifizierung der kom-
munalen Akteure, aber auch der interessierten Bürger. 
Dies ist mit einem relativ geringen finanziellen Auf-
wand möglich.
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Zu nennen sind in diesem Zusammenhang die Vermitt-
lung von Erkenntnissen aus der diesbezüglichen in- 
und ausländischen Fachdiskussion, der Erfahrungsaus-
tausch innerhalb des Landes, das Lernen an konkreten 
Projekten anderer, die Vermittlung von Kompetenzen 
hinsichtlich der Ansprache der Bürger und die beispiel-
hafte Durchführung von Beteiligungsverfahren. 

Schließlich geht es auch um Fragen, wie das Interesse 
an partizipatorischen Verfahren innerhalb der Ver-
waltung gesteigert werden kann, wie Kommunikation 
und Kooperationen dabei verlaufen sollten, wie die 
Beteiligungschancen für alle Bevölkerungsgruppen 
verbessert werden können oder welcher Beitrag von 
modernen Kommunikationsmitteln zur Einübung einer 
Beteiligungskultur bereits im Jugendalter zu erwarten 
ist etc.

Dazu sollten von Seiten des Landes in Verbindung mit 
den kommunalen Spitzenverbänden Informationsver-
anstaltungen und Seminare unter Einbeziehung aller 
Akteursgruppen und Bevölkerungsschichten angebo-
ten werden. Auch die Landeszentrale für politische 
Bildung in Rheinland-Pfalz sollte sich diesem Thema 
künftig stärker durch eine Schwerpunktbildung wid-
men. Ergänzend ist die Herausgabe von Publikationen 
und Handreichungen (Handbücher) mit zielgruppen-
spezifischen inhaltlichen Schwerpunkten sinnvoll.
Schließlich könnte das Land auch spezielle Pilotpro-
jekte in verschiedenen Kommunen zur Erprobung von 
Beteiligungsverfahren und Kommunikationsstrategien 
initiieren und begleiten.20

5.3  Zusätzliche Anforderungen an die
 Bürger bei einer stärkeren Be- 
 teiligung und Mitverantwortung

Eine verantwortungsbewusste Beteiligung und Mitent-
scheidung im kommunalen Geschehen stellt erhebliche 
Anforderungen an den Bürger. Zunächst wird von ihm 
die Bereitschaft verlangt, sich unter teilweise erheb-
lichem Zeitaufwand in oftmals komplexe Sachzusam-
menhänge einzuarbeiten. Des weiteren muss von ihm 
erwartet werden, dass er nicht nur sein individuelles 
Interesse bzw. seine persönliche Betroffenheit sieht, 
sondern sich dem Gemeinwohl öffnet, die Interessen-
lagen anderer Akteure respektieren kann und bereit 
ist, Kompromisse zu finden und sich mit dem Wohl sei-
ner Gemeinde als Ganzes zu identifizieren.

Hierzu gehört es auch, vereinbarte Diskussionsver-
fahren zu akzeptieren und demokratisch getroffene 
Entscheidungen zu respektieren, sich also an die 
Spielregeln zu halten. Gerade hier liegt offensichtlich 
ein wesentlicher Grund (neben der historischen Er-
fahrung) für das weitgehend gute Funktionieren der 
direkten Demokratie in der Schweiz.21 Die Vorberei-
tung der Entscheidungen in der direkten Demokratie 
ist zwar zeitaufwändig, aber an der einmal getroffenen 
Entscheidung wird dann nicht mehr gerüttelt. Ledig-
lich die Umweltschutzverbände können in der Schweiz 
dann noch Sonderrechte geltend machen. 

Es sollten darüber hinaus für die verschiedenen Be-
völkerungsgruppen Seminare zur Wahrnehmung der 
Beteiligungsmöglichkeiten etc. angeboten werden, z.B. 
bei den Volkshochschulen, um ihnen den Zugang zu 
den Problemlösungsansätzen zu erleichtern.

20 Auch die in der Ministerratsvorlage der Landesregierung Rheinland-Pfalz „Bürgerbeteiligung bei raumbedeutsamen und politisch rele-
vanten Großvorhaben“ enthaltene Empfehlung, einen staatlichen Ansprechpartner mit Beratungsaufgaben zur Unterstützung von Bürgerbe-
gehren zu initiieren wird als sinnvoll erachtet und könnte inhaltlich ausgeweitet werden.
21 Vgl. Egger, Thomas [2011]: Bürgerbeteiligung (bzw. Bürgerentscheide) in der Schweiz. Manuskript, Bern.
Vgl. Hulliger, Hans-Peter [2011]: Bürgerentscheidung und Bürgerbeteiligung in der Schweiz. Manuskript, Zürich.
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Mit Blick auf die Zukunft darf sich bürgerschaftliches 
Engagement nicht nur in verantwortungsvoller Wahr-
nehmung von Beteiligungs- und Mitentscheidungs-
möglichkeiten erschöpfen. Angesichts wachsender 
Aufgaben, insbesondere im Zuge der demographi-
schen Entwicklung, die von Seiten der öffentlichen   
Hand allein nicht mehr finanzierbar sein wird, wer-
den darüber hinaus auch ein engagiertes Tätigwer-
den der Bürger vor Ort immer wichtiger. Dazu bedarf 
es alsbald neuer Initiativen, um zunächst beispiel-
haft aufzeigen zu können, wie dies realisierbar ist.

5.4  Die Medien als wesentlicher  
 Schlüsselfaktor für eine bessere 
 Kultur der Bürgerbeteiligung  
 und -mitentscheidung

Die Erfahrungen zeigen, dass den Medien und hierbei 
insbesondere der lokalen Presse eine sehr wichtige 
Rolle und damit auch Mitverantwortung für eine bes-
sere Beteiligungs- und Kommunikationskultur (d.h. für 
die Qualität der Diskussion und das Niveau der Konflikt-
austragung) zukommt. Die Medien sind in der Lage, die 
Struktur von Entscheidungsprozessen breiten Bevöl-
kerungskreisen transparent zu machen und aufzuzei-
gen, welche Entscheidungen bei den jeweiligen Ver-
fahrensschritten zu treffen sind. Auch die neutrale und 
umfassende Darstellung von Sachverhalten mit Kenn-
zeichnung von Vor- und Nachteilen liegt in ihrer Hand. 
Wertungen und Kommentare sollten deutlich davon 
abgesetzt sein und vor allem in den Anfangsphasen ei-
ner Planung oder eines Projektes nicht im Vordergrund 
stehen. So können sich Bürger besser informiert und 
unvoreingenommen den jeweiligen Vorhaben nähern 
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und eine eigene Position finden. Es ist viel gewonnen, 
wenn sich die Medien als mitverantwortliche Hauptak-
teure bei der Gestaltung einer fundierte Bürgerbeteili-
gung und -mitentscheidung verstehen.

Vielfach ist zu beobachten, dass die lokale Presse nicht 
frei ist von Versuchen, durch eine akzentuierte und 
problematisierende Berichterstattung die Verbreitung 
des Mediums und die Auflagenhöhe zu steigern; stets 
mit der Begründung, dass es der Leser so wünsche. Da-
runter leidet eine neutrale abgewogene Berichterstat-
tung; die wohl auch auf weniger Interesse stößt. Hier 
liegt das Konfliktfeld zwischen der Pressefreiheit und 
der Mitverantwortung. Verstärkt wird diese Problema-
tik dadurch, dass die Monopolbildung bei der Lokal-
presse besonders ausgebildet ist (bzw. es jeweils nur 
ein Medium gibt).

Da die Pressefreiheit keine Einschränkung erfahren 
darf, ist es dringend erforderlich, dass das Gemeinwe-
sen durch Transparenz und radikale Durchsetzung des 
Öffentlichkeitsprinzips ein Gegengewicht zu einer mög-
licherweise nicht umfassenden, einseitig orientierten 
Berichterstattung schafft. Jeder Bürger kann sich so 
selbst eine Meinung bilden und die dargestellten Sach-
verhalte bewerten. Dabei ist auch auf dialogorientierte 
Ansätze im Internet hinzuweisen.
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Die Notwendigkeit von und die Forderung nach mehr 
Bürgerbeteiligung nehmen generell zu. Die kommu-
nale Ebene bietet dafür die besten Voraussetzungen, 
da die Bürger unmittelbar betroffen und die Sachzu-
sammenhänge für sie besser zu überblicken sind, z.B. 
auch bezüglich erforderlicher Leistungskürzungen und 
Sparmaßnahmen. Dabei darf das Blickfeld nicht auf die 
Beziehung Bürger – Kommune begrenzt werden, son-
dern es sind alle am kommunalen Geschehen beteili-
gten Akteursgruppen mit einzubeziehen. 

Bezüglich der formalisierten Bürgerbeteiligung (ohne 
Entscheidungsbefugnis) in Planungsverfahren zeigt 
sich derzeit keine Notwendigkeit zu wesentlichen Än-
derungen der bestehenden gesetzlichen Regelungen, 
zumal der Rechtsrahmen bereits vielfältige Spielräu-
me für die Bürgerbeteiligung eröffnet, die verstärkt 
genutzt werden sollten. Verbesserungserfordernisse 
bestehen vor allem in der bürgerfreundlichen Um-
setzung und Ausgestaltung insbesondere der frühzei-
tigen, umfassenden und realisierungsbegleitenden Be-
teiligung, der besseren Informationsvermittlung und 
transparenter Verfahren.

Informelle Instrumente der Bürgerbeteiligung stehen 
in einer Vielzahl zur Verfügung, die ausreicht. Es geht 
daher primär nicht um die Entwicklung neuer Instru-
mente, sondern um deren effizientere und vertrau-
ensbildende Anwendung. Aus der Praxis liegen dazu 
reiche Erfahrungen vor, aus denen Folgerungen zu zie-
hen sind.

Die im ersten Landesgesetz zur Kommunal- und Ver-
waltungsreform vom 28.09.2010 vorgenommene 
Erleichterung von Bürgerbegehren und Bürgerent-
scheiden durch die Absenkung der Quoren erscheint 
in Abwägung der verschiedenen Aspekte angemessen 
und richtig.

Weitere Erleichterungen, wie sie von verschiedenen 
Seiten vorgeschlagen werden, sollten erst in Betracht 
gezogen werden, wenn Erfahrungen mit den nunmehr 
bestehenden Regelungen gesammelt werden konnten. 
Außerdem sollten vorher die Voraussetzungen für die 
Gewährleistung fundierter sachbezogener Entschei-
dungen durch die Bürger verbessert werden. Dies be-
trifft insbesondere die Informationsvoraussetzungen 
und deren Nutzung, die Sicherung der Teilnahmemög-
lichkeiten für alle Bevölkerungsgruppen, die Berück-
sichtigung von zeitlichen Verzögerungen und Kosten 
sowie das Einüben des Zusammenwirkens von reprä-
sentativer und direkter Demokratie.

In Würdigung der verschiedenen Aspekte ist auch für 
Rheinland-Pfalz zu empfehlen, Bürgerbegehren und 
Bürgerentscheide bei der Bauleitplanung einzufüh-
ren. Auf der Grundlage der Erfahrungen und der Recht-
sprechung aus den anderen Bundesländern wäre u.U. 
näher zu prüfen, bei welchen Schritten im Verfahren 
dies besonders sinnvoll ist. In Verbindung damit sind 
auch hier die dafür erforderlichen Voraussetzungen zu 
verbessern. 

6 Zusammenfassung
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Es wird in Übereinstimmung mit der Ministerratsvorla-
ge empfohlen, die Durchführung von Bürgerentschei-
den in Verbindung mit Raumordnungsverfahren zu 
ermöglichen. Sie sollten aber nur bei Projekten mit be-
sonders hohem Bürgerinteresse zur Anwendung kom-
men. 

Mit Blick auf die besonders hoch verschuldeten Kom-
munen in Rheinland-Pfalz wird deutlich, dass alleine 
von der Stärkung direktdemokratischer Elemente unter 
den gegebenen finanzpolitischen Rahmenbedingungen 
keine durchgreifende Lösung der bestehenden Haus-
haltsprobleme zu erwarten ist. Eine Ausweitung von 
Bürgerentscheiden auf den kommunalen Finanzbe-
reich in Rheinland-Pfalz ist grundsätzlich richtig, kann 
aber angesichts der noch fehlenden Voraussetzungen 
vorläufig nicht empfohlen werden. Über die Prakti-
zierung sogenannter Bürgerhaushalte können hierzu 
wertvolle Erfahrungen gesammelt werden.

Die wichtigsten Schlüsselfaktoren für die Verbesse-
rung und Weiterentwicklung der Bürgerbeteiligung 
und Bürgerentscheide liegen bei den Anforderungen 
an die Kommunen, bei den unterstützenden Funktio-
nen der Landesregierung, bei den Anforderungen an 
die Bürger und bei der Art der Mitwirkung der Medien. 
Die damit verbundenen Aktivitäten benötigen Zeit und 
Ausdauer, zumal auch immer wieder Rückschläge und 
Enttäuschungen zu überwinden sein werden.

Zusammenfassung
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